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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung 

Der Rangsdorfer See und der Machnower See sind wichtige Naherholungsgebiete und haben heraus-

ragende Bedeutung für Arten- und Naturschutz, insbesondere als Vogelrastplätze. Aktuell befinden 

sich die Seen im dritten Bewirtschaftungszeitraum der WRRL in einem schlechten ökologischen und 

chemischen Zustand. Hauptursachen laut ĂSteckbrief" des LfU und einem Gutachten aus 2021 (ĂSa-

nierungsmaßnahmen zur Verbesserung des chemischen und ökologischen Zustands des Rangsdorfer 

Sees") sind starke Eutrophierung durch Phosphor und unzureichende biologische Qualitätskomponen-

ten (Phytoplankton, Makrophyten). Hinzu kommt ein akuter (Grund-)Wassermangel durch Trocken-

jahre, der zu einem sehr niedrigen Seewasserspiegel führt. Ohne technische Unterstützung des Was-

serhaushalts droht eine Verschlechterung durch den Klimawandel. 

Das obige Gutachten empfiehlt Maßnahmen am Glasowbach, der Hauptquelle für Phosphoreinträge, 

um den Seewasserzustand zu verbessern. Dabei soll eine Erhöhung des Wasserdargebots sicherstel-

len, dass nährstoffarmes Wasser in die Seen gelangt und überschüssiges Wasser über den Zülowka-

nal abfließt. Somit wird Phosphor exportiert und die Nährstoffkonzentration reduziert. Zusätzliche Sy-

nergieeffekte ergeben sich für das Naturschutzgebiet "Torfbusch" und die Selchower Seen, wo der 

Wassermangel ebenfalls behoben wird. Der Rangsdorfer See ist dabei eng mit dem Grundwasser ver-

bunden und darf nicht isoliert betrachtet werden. 

Eine mögliche Lösung ist die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk Waßmannsdorf 

in den Glasowbach. Technisch ist dies umsetzbar, da Verrohrungen unter der Autobahn vorhanden 

sind und ausreichende Abflussmengen beim Klärwerk zur Verfügung stehen. Neben der Einleitung in 

den Glasowbach kann auch eine Einleitung über die Gräben auf der Westseite des Rangsdorfer Sees 

als alternative Variante erfolgen. 

Die Berliner Wasserbetriebe haben ihre Unterstützung zugesichert. 

 

Für die Umsetzung sind hydrologische und hydrochemische Untersuchungen erforderlich, ergänzt 

durch bestehende Daten und Studien zur Gefährdungsabschätzung. 
 

Im Oktober 2023 wurde die Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH (BCE) mit der Erstellung der 

Machbarkeitsstudie Sanierung Rangsdorfer See - Phase 3 beauftragt. 

1.2 Generelle Vorgehensweise 

Die Machbarkeitsstudie gliedert sich in mehrere Teilbereiche, die aufeinander aufbauen: 

¶ Erhebung und Auswertung von Daten, 

¶ Beschreibung des Ist-Zustandes und der Defizite, 

¶ Ausarbeitung von Maßnahmen zur Stützung des Wasserhaushalts, 

¶ Auswirkungen der Maßnahmen auf den Wasserhaushalt und den Phospohrhaushalt im 

Rangsdorfer See, 

¶ Technische Umsetzung der Varianten und Kostenschätzung sowie 

¶ Vergleich der Varianten und Ableitung einer Vorzugsvariante.  
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2 Datengrundlage 

2.1 Bestehende Studien zum Rangsdorfer See  

Die aktuellsten Studien zum Rangsdorfer See und dem Machnower See wurden in den Jahren 2021 / 

2022 durch HYDOR GmbH [1] und Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH [2] erstellt. Die darin 

gewonnen Erkenntnisse flossen in die vorliegende Studie der Phase 3 ein.  

2.2 Geoinformationsdaten und Zeitreihen 

Beim Geoinformationsdienst des Landesamtes für Umwelt Brandenburg wurden alle verfügbaren 

Grundlagendaten abgerufen [3],[4]. Diese umfassen Informationen zu Topographie, Hydrologie und 

Grundwasser (Wasserstände und Chemie). Die Daten wurden geprüft und hinsichtlich ihrer geografi-

schen Ausdehnung auf das Untersuchungsgebiet beschnitten. Ergänzend wurden beim Deutschen 

Wetterdienst (DWD) Messreihen zu Temperatur und Niederschlag abgerufen [5].  

2.3 Aktuelle Datenerhebung  

2.3.1 Oberflächenwasser 

Abflussmessungen wurden monatlich am Glasowbach und am Zülowgraben durchgeführt. Hierzu 

wurde ein elektromagnetischer Strömungsmesser verwendet, der die Geschwindigkeit im Gewässer 

misst. Anhand der Geschwindigkeit in verschiedenen Tiefen und entlang eines in Abschnitte unterteil-

ten Querprofils sowie dem Wasserstand lässt sich der Abfluss im Gewässer berechnen.  

Des Weiteren wurde jeweils eine Pegellatte im Zülowgraben (Berliner Chaussee) und im Glasowbach 

(Schöpfwerk bei Selchow) zur Ablesung des Wasserstandes errichtet.  

 

2.3.2 Grundwassermessstellen  

Es wurden insgesamt sieben Grundwassermessstellen neu installiert. Für die durchzuführenden Bohr-

arbeiten wurden vorab die betroffenen Flurstücke abgefragt sowie die Schachtscheine eingeholt. Die 

Arbeiten wurden im Zeitraum von Juli bis August durch die Firma GLU mbH durchgeführt. Zunächst 

erfolgte eine Aufnahmen der geologischen Schichten mittels Rammkernsondierungen. Anschließend 

erfolgte der Ausbau als Grundwassermessstellen. Die GWM wurden mit 2-Zoll HDPE-Rohren ausge-

baut. Alle GWM haben eine Filterstrecke von zwei Metern. Oberhalb und unterhalb der Filterstrecken 

schließen Vollrohre an. Der Ringraum zwischen Vollrohr und Boden wurde im ungesättigten Bereich 

durch Ton verschlossen, um ein Eindringen von Niederschlagswasser zu verhindern. 

In Anlage A-2 sind die Schichtenverzeichnisse der Messstellen aufgeführt.  
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2.3.3 Hydrochemische Beprobung 

Die 4-malige Beprobung des Grundwassers und der Oberflächengewässer erfolgte im Februar, Mai, 

August und November 2024. Es wurden insgesamt 19 Grundwassermessstellen und 9 Oberflächen-

gewässer beprobt (Abbildung 1).  

Die beprobten Oberflächenmessstellen umfassen sowohl bestehende Messstellen des LfU als auch 

zusätzliche Messstellen aus vorangegangen Untersuchungen sowie den neu installierten Grundwas-

sermessstellen.  

Die Beprobung und die Analytik wurde von der Fa. GLU mbH, Hoppegarten durchgeführt. Die analy-

sierten Parameter umfassen die Vor-Ort-Parameter, Hauptionen, Kohlenstoffspezies, Nährstoffe und 

einmalig organische Schadstoffe (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Adsorbier-

bare organisch gebundene Halogene (AOX), PFAS). Insgesamt wurden 96 Proben analysiert. 

Die Laborprotokolle und Ergebnisse der hydrochemischen Analysen sind in Anlage A-3 zusammenge-

stellt.  
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Abbildung 1: Messnetz an Grundwasser und Oberflächengewässer. Die Nummern der Messstellen finden sich in Anlage A-1. 
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3 Wasserhaushaltliche und hydrochemische Situation 

3.1 Klimatische Verhältnisse 

Klimadaten geben Auskunft über die klimatische Wasserbilanz der Region, die u. a. für die Grundwas-

serneubildung und das Abflussverhalten der Oberflächengewässer von Bedeutung sind. Die Verände-

rungen der klimatischen Bedingungen über die Zeit sind u. a. für die Wasserbilanz von Bedeutung. 

Hierzu wurden die Daten der nächstgelegenen Klimastation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

ausgewertet. Diese liegt ca. 13 km nördlich des Sees am Flughafen Berlin Schönefeld. Die mittleren 

Niederschläge im Zeitraum 2014 - 2023 betragen 514 mm, die Jahresmitteltemperatur liegt für diesen 

Zeitraum bei 10,86 °C [5].  

In Abbildung 2 sind die jährlichen Mittelwerte der Temperatur und die jährlichen Niederschlagssum-

men an der DWD-Station Schönefeld dargestellt. Während die jährlichen Niederschlagssummen kei-

nem signifikanten Trend folgen, steigt die Temperatur kontinuierlich an. Dabei liegt die mittlere Tem-

peratur über die letzten 10 Jahre (2014 ï 2023) um 1,44°C über der langjährigen mittleren Temperatur 

ab Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1957.  

Aufgrund des Klimawandels und dem damit verbundenen Temperaturanstieg muss davon ausgegan-

gen werden, dass sich die klimatischen Verhältnisse weiter verschärfen werden. Obwohl die Nieder-

schlagssummen über die Jahre wenig variieren, treten extreme Ereignisse wie Starkregen und Hitze-

wellen bzw. Trockenperioden stärker und häufiger auf [6]. Starkregen führt zu einem erhöhten Ober-

flächenabfluss ist aber für die Grundwasserneubildung ungünstiger als länger anhaltender Nieder-

schlag. Zusätzlich führt eine erhöhte Temperatur zu einer höheren Verdunstung, was u. a. zu einer 

geringeren Grundwasserneubildung führen kann. Während Trockenzeiten steigt häufig auch der Was-

serbedarf zur Trinkwassernutzung und Bewässerung, was den Wasserhaushalt weiter belasten kann. 
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Abbildung 2: Klimadaten der DWD-Station Schönefeld (ca. 13 km nordöstlich des Rangsdorfer Sees). Oben: Jahresmitteltemperatur und 

langjährige Jahresmitteltemperatur. Unten: Jahresniederschlag und mittlerer langjährlicher Jahresniederschlag. 

3.2 Oberflächengewässer  

Im Folgenden wird die wasserhaushaltliche Situation der wichtigsten Oberflächengewässer im Unter-

suchungsgebiet beschrieben. Eine Übersicht liefert Abbildung 1. 

3.2.1 Glasowbach 

Der Glasowbach wird als Typ 11: Organisch geprägte Bäche, basenreich, eingestuft. Er mündet von 

Norden kommend unterhalb der Autobahn A10 in die Krumme Lanke bzw. den Rangsdorfer See und 

bildet somit dessen größten oberirdischen Wasserzufluss. Im nördlichen Abschnitt, westlich von Sel-

chow, besteht ein Schöpfwerk, welches Wasser bei hohen Wasserständen in den östlichen Gräben in 

den weiteren westlichen Verlauf des Glasowbachs überleitet.  

Durch das LfU werden an der Brücke Bahnhofsstraße in Blankenfelde-Mahlow Wasserstände aufge-

zeichnet. Nach einer Prüfung liegen auch Abflüsse als Tageswerte vor (Abbildung 3). Beim Vergleich 

der jährlichen mittleren Abflüsse mit dem langjährigen Mittelwert (45,7 l/s, 1991 - 2023) wird deutlich, 

dass ab dem Jahr 2016 die Abflüsse dauerhaft mit bis zu 40 l/s unterhalb des langjährigen Mittelwert 

liegen (Abbildung 4).  
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Abbildung 3: Durchflüsse des Glasowbachs am Pegel Blankenfelde-Mahlow. 

 
Abbildung 4: Abweichungen der jährlichen mittleren Abflüsse vom langjährigen mittleren Abfluss für den Zeitraum ab 1991 bis 2023. Für die 

Jahre 2014, 2015, 2023 und 2024 liegen unvollständig Daten vor.  

Entlang des Glasowbachs wurde monatlich der Abfluss gemessen. Eine generelle Abflusszunahme 

über die Fließlänge ist festzustellen (von links nach rechts in Tabelle 1), was durch zuströmendes 

Grundwasser und kleinere oberirdische Zuflüsse zu erklären ist. Die Abflüsse lagen Anfang des Jah-

res 2024 im Januar / Februar über dem langjährigen Mittelwert und fielen ab April wieder rapide ab. 
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 Tabelle 1: Abflüsse am Glasowbach im Jahr 2024 von Norden nach Süden in l/s. 

 
Unterstrom 

Schöpfwerk Sel-
chow / Pferdehof 

Brücke B96 Pegel Blanken-
felde-Mahlow / 

Bahnhofstr. 

Brücke A10 / 
Krumme Lanke 

24.01.2024 65,4 12,5 85,4 102,6 

14.02.2024 61,5 74,1 126,5 - 

13.03.2024 0,0 31,2 - 96,9 

17.04.2024 51,9 17,0 48,8 94,6 

22.05.2024 0,0 3,5 21,6 33,5 

19.06.2024 0,0 9,1 36,6 73,2 

17.07.2024 0,0 17,9 38,5 41,2 

13.08.2024 0,0 3,0 - 42,4 

10.09.2024 0,0 0,3 14,1 35,9 

17.10.2024 0,0 5,0 24,5 41,3 

14.11.2024 0,0 0,2 - 46,4 

04.12.2024 0,0 65,2 - 70,2 

 

3.2.2 Rangsdorfer See  

Der Rangsdorfer See ist als berichtspflichtiges Gewässer nach WRRL ein See nach Typ 11.2: Poly-

miktischer Tieflandsee mit großem Einzugsgebiet. Zu weiteren Details des Sees wird auf die Studie 

Phase 2 verwiesen [1]. 

 

Der Seewasserstand wird durch das Rangsdorfer Wehr im Süden auf einen Sollwasserstand von 

36,5 m NHN (105 cm) gehalten. Dieser Sollwert wurde allerdings seit 2017 erst wieder Anfang 2024 

erreicht. Insgesamt ist ein starkes Absinken des Wasserstandes seit 2014 zu verzeichnen. Das Was-

serdefizit im Vergleich zum mittleren Wasserstand für den Zeitraum 1991 bis 2023 beträgt seit dem 

Jahr 2015 bis zu 28 cm. Dieser Zeitraum stimmt überein mit dem Absinken des Abflusses im Glasow-

bachs, was darauf hindeutet, dass der Glasowbach insgesamt die wichtigste oberirdische Wasserzu-

fuhr für den Rangsdorfer See darstellt.  
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Abbildung 5: Wasserstände im Rangsdorfer See seit 1977 und Mittelwerten für den Zeitraum 1991 ï 2023 und ab 2014.  

 
Abbildung 6: Wasserstände im Rangsdorfer See für die letzten fünf Jahre.  

 

.  
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Abbildung 7: Abweichungen der jährlichen mittleren Wasserstände vom langjährigen mittleren Wasserstand für den Zeitraum ab 1991 bis 

2023. Für Fehljahre liegen unvollständige Datensätze für ein Jahr vor. 

3.2.3 Zülowkanal 

Der Zülowkanal ist der direkte Vorfluter des Zülowgrabensystems und mündet westlich von Mitten-

walde in den Nottekanal. Im Süden entwässert der Zülowkanal den Rangsdorfer See über das Rangs-

dorfer Wehr. Des Weiteren fließt der Zülowgraben vom Machnower See kommend dem Zülowkanal 

südlich von Groß Machnow zu. 

3.2.4 Zülowgraben und Machnower See 

Das Einzugsgebiet des Zülowgraben grenzt östlich an das Einzugsgebiet des Glasowbachs an. Er 

durchfließt den Machnower See und mündet anschließend in den Zülowkanal. Auf seinem südlichen 

Verlauf mündet von links der Groß Kienitzer Graben. Weiter südlich mündet der Zülowgraben in den 

Machnower See. Am südöstlichen Ende des Machnower Sees setzt sich der Zülowgraben am Angler-

verein Machnower See fort. Am Anglerverein existiert eine feste Überlaufschwelle als Dammbalken 

mit einer Oberkante von 36,40 mNHN, der den Wasserstand im See auf einem konstanten Niveau 

hält. Nach der Brücke am Meinhardtsweg erfolgt eine Abflussaufteilung in den Zülowgraben in Rich-

tung OT Groß Machnow (auch als Schustergraben bezeichnet) sowie einen im Jahre 2003 errichteten 

Umlaufgraben. Dieser nach Süden fließende Graben wurde gebaut, um den Wasserhaushalt der ehe-

maligen Torfstiche nördlich des Zülowkanals zu stützen. 

 

3.3 Lokale Grundwasserverhältnisse 

Das oberflächennahe Grundwasser bewegt sich im Untersuchungsgebiet generell von Nordost nach 

Südwesten in Richtung des Zülowkanals hin. In der Nähe zu den Fließgewässern Glasowbach und 

Zülowgraben fließt Grundwasser den Gräben zu.  
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Die Grundwasserflurabstände im Untersuchungsgebiet variieren von knapp unter Gelände in der 

Nähe der Oberflächengewässer und bis zu mehreren 10er Metern in den östlichen Klein Kienitzer Ber-

gen und im s¿dlichen ĂWeinbergñ. Durch die Abdeckung des GWLK 1 von teilweise gering durchlässi-

gen Auensedimenten in den Niederungen des Glasowbach uns des Zülowgrabens kann lokal von ge-

spannten Grundwasserverhältnissen ausgegangen werden.  

 

 

Abbildung 8: Grundwasserverhältnisse im Untersuchungsgebiet für den Messzeitraum im Winter und Spätsommer 2024. 
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Die zeitliche Variabilität der Grundwasserstände in der Region wird in Abbildung 9 deutlich.  

Die Grundwassermessstellen (GWM) des LfU zeichnen seit mehreren Jahrzehnten die Grundwasser-

stände auf. Diese zeigen ein kontinuierliches Absinken der Grundwasserstände in den letzten Jahren 

an. 

Bei einem Vergleich der langjährigen Mittelwerte mit den Jahresmittelwerten für diese vier Grundwas-

sermessstellen des LfU wird deutlich, dass insbesondere ab dem Jahr 2019 negative Abweichungen 

auftreten (Abbildung 10). In der nördlichsten Messstelle GWM Selchow beträgt die maximale Abwei-

chung über 0,5 m im Jahr 2022. Dies deutet auf ein Grundwasserdefizit im Zehrgebiet des Glasow-

bachs hin. Die Defizitzeiträume stimmen mit jenen für den Glasowbach überein (Abbildung 4). 

GWM Rangsdorf und GWM Jühnsdorf befinden sich nordöstlich und nordwestlich des Rangsdorfer 

Sees. Hier traten Defizite von knapp 0,2 m auf. Diese Grundwassermessstellen stellen das direkte Zu-

stromgebiet zum Rangsdorfer See dar, wodurch auch der Rangsdorfer See von Wasserdefiziten be-

troffen ist. In der südlichsten Grundwassermessstelle Dabendorf sind die Defizite am geringsten. Ver-

mutlich wird das Grundwasser hier durch versickerndes Graben- und Seewasser gestützt.   

 

 
Abbildung 9: Wasserstände (Grundwasser und Rangsdorfer See) im Untersuchungsgebiet für den Zeitraum 01.01.2000 bis 07.12.2024. 
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Abbildung 10: Abweichungen der jährlichen mittleren Grundwasserstände vom langjährigen mittleren Grundwasserstand für die Grundwasser-

messstellen des LfU im Untersuchungsgebiet. Die Daten für das Jahr 2024 enden am 07.12.2024. 
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Die Grundwasserstände im direkten Umfeld des Rangsdorfer Sees wurden mittels automatischen 

Grundwasserloggern aufgezeichnet (Abbildung 11 und Abbildung 12).  

In den Zeiträumen vor Mai 2024 lagen die nordwestlichen Grundwasserstände über dem Seewasser-

stand (GWM Jühnsdorf, GWM 04_84), was auf einen direkten Zustrom aus nordwestlicher Richtung 

zum See hindeutet. Diese Verhältnisse kehren sich allerdings insbesondere nach hohen Niederschlä-

gen zeitweise um, sodass der Seewasserstand höher liegt als die nordwestlichen Grundwasser-

stände. Während dieser Zeiträume ist mit einer Infiltration von Seewasser in das nordwestliche Grund-

wasser zu rechnen (Mai 2024, September 2024 in Abbildung 13).  

In den nordöstlichen Grundwassermessstellen (LfU Rangsdorf, GWM 5D, GWM 06_20) liegen die 

Grundwasserstände stets über den Seewasserständen, was auf einen kontinuierlichen Zustrom von 

Grundwasser aus dieser Richtung hinweist.  

In die südwestliche und südliche Richtung erfolgt eine kontinuierliche Infiltration von Seewasser in das 

Grundwasser, was durch die niedrigeren Grundwasserstände in GWM 01_84 und GWM_05_20 (am 

Rangsdorfer Wehr) deutlich wird. 

 

Niederschläge wirken sich unterschiedlich stark auf die Grundwasser- und Seewasserstände aus. Die 

Grundwassermessstellen im Westen des Sees sowie der Seewasserstand reagieren sehr schnell auf 

Niederschlagsereignisse (GWM_01_24, GWM_04_84, LfU_Jühnsdorf, GWM_06_20_Seebad in Abbil-

dung 12, Abbildung 13). Die östlich vom See gelegenen Grundwassermessstellen reagieren demge-

genüber langsamer auf Niederschlagsereignisse (GWM_05D, LfU_Rangsdorf). Dies ist vermutlich auf 

die geringen Grundwasserflurabstände und das Grabensystem westlich des Sees zurückzuführen. 

Niederschlag wirkt sich direkt bis in das flache Grundwasser bzw. über die Konnektivität der Gräben in 

das Grundwasser aus. Zusätzlich bewirkt der schnelle Anstieg im Seewasserstand auch einen Anstieg 

im westlichen Grundwasser durch einen Anstieg der Infiltration von Seewasser in das Grundwasser.  

 

Die nähere Betrachtung der Seewasserverluste in das südwestliche Gebiet des Rangsdorfer Sees 

wird in Abschnitt 3.4 näher beschrieben.  
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Abbildung 11: Grundwassermessstellen und Contourlinien im direkten Umfeld des Rangsdorfer Sees. In den rot umringten GWM sind automa-

tische Wasserstandslogger installiert.  
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Abbildung 12: Wasserstände (Grundwasser und Rangsdorfer See) im direkten Umfeld des Rangsdorfer Sees für den Zeitraum März bis De-

zember 2024. Auf der zweiten Achse sind die Niederschläge in mm/h für die DWD Station Schönefeld dargestellt. 
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Abbildung 13: Zeiträume im März, Mai, Juli und September 2024 für die Grundwasserstände im direkten Umfeld des Rangsdorfer Sees.  

 

 

3.4 Wasserverluste auf West-Seite des Sees 

Am Rangsdorfer See findet laut Aussagen verschiedener Beteiligter (Landschaftspflegeverein Mittel-

brandenburg e.V. und der Verein zur Rettung des Rangsdorfer Sees e.V.) derzeit entlang des Westu-

fers ein diffuser Wasserverlust statt. Es wird vermutet, dass dieser durch eine Uferabsenkung, vermut-

lich infolge von Moorsetzungen entsteht. Als Folge dieser Wasserverluste kann der Sollwasserstand 

des Rangsdorfer Sees (105 cm am Wehr Rangsdorfer See; 36,5 m NHN) nicht erreicht werden, was 

aber Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Stützung des Sees durch Fremdwasser ist. Am 

14.02.2024 fand hierzu eine Begehung durch Beteiligte statt (siehe Protokoll in Stellungnahmen).  

Im Folgenden wird daher näher auf den Zustand eines etwaigen Seewasserverlusts in das westliche 

Gebiet eingegangen.  
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3.4.1 Prüfung oberirdischer Wasserverlust über das Seeufer 

Durch den Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg e.V. wurden am 26.02.2024 GPS-Daten Ver-

nässungsflächen an der Südwestseite des Rangsdorfer Sees aufgenommen. An diesen Punkten wur-

den durch BCE die geodätischen Höhen am DGM1 (Befliegung aus dem Jahr 2009, Bildflug zur Nach-

bearbeitung 2017, Veröffentlichung 2023) des Landes Brandenburg abgegriffen.  

Für diese Umringe der Vernässungsflächen ergeben sich gemittelte Höhen von 36,67 m NHN im nörd-

lichen Feld, 36,58 m NHN im mittleren Feld und 36,45 m NHN im südlichen Feld (Abbildung 15). Der 

Wasserstand im See zu diesem Zeitpunkt lag auf Höhe des Stauziels von 105 cm (36,50 m NHN) am 

Wehr Rangsdorf. 

Weiterhin sind in Abbildung 15 Flächen verschiedener geodätischer Höhen aus dem DGM1 darge-

stellt. Anhand der Flächen gleicher Höhe wird deutlich, dass südlich der Halbinsel ab einem Wasser-

stand von 36,50 m NHN (dunkelblaue Flächen) ein Übertritt über das Ufer existiert und Seewasser 

oberirdisch in den Randgraben fließen kann. Es wird angenommen, dass die westliche Böschung des 

Randgrabens allerdings ausreichend hoch liegt, damit das Wasser nicht oberirdisch auf die Landwirt-

schaftsflächen fließen kann (siehe Protokoll der Begehung vom 14.02.2024). Von einer teilweisen Ver-

sickerung des Seewassers aus dem Umlaufgraben in das flache Grundwasser ist auszugehen.  

Bei niedrigeren Seewasserständen existiert, auf Grundlage des DGM1, keine Verbindung zwischen 

dem See und dem Umlaufgraben (z.B. 36,45 m NHN, gelbe Flächen).  

 

Die Flächen für eine Vernässung für verschiedene Höhen stimmen mit den GPS-Messungen des Um-

rings der vernässten Flächen nur bedingt überein. Insbesondere im mittlere Feld sind die kartierten 

Umringe der Vernässungsflächen größer als die vom DGM1 abgeleitete Fläche von 36,50 m NHN, 

dem Wasserstand der hier durch den Seewasserstand am 26.02.2024 zu erwarten gewesen wäre.  

Die Vernässungserscheinungen treten bereits bei einer Höhe von 36,50 m NHN (Stauziel) ein, was 

allerdings nicht mit den DGM1 Daten nachvollzogen werden kann. Hier würde erst ab einer Höhe von 

36,55 m NHN eine Vernässung auftreten (grüne Flächen). Diese Diskrepanz in den Höhenverhältnis-

sen ist mit einer Absenkung der  des Gebietes zu erklären, was auf Bodensetzungen in der jüngeren 

Vergangenheit zurückgeführt werden kann. Das DGM1 wurde im Jahr 2009 erstellt, durch die danach 

auftretende Trockenperiode ab dem Jahr 2015 ist ein teilweises Trockenfallen der oberflächennahen 

Moorschichten denkbar. Durch das fehlende Wasser im Boden ist eine Verdichtung des Bodens die 

Folge und durch Sauerstoffzufuhr zersetzt sich Torf, bzw. der Moorkörper (Torfschwund). Bodensen-

kungen können durch schweres landwirtschaftliches Gerät verstärkt werden, was den ausgetrockne-

ten Boden weiter zusammendrückt. 

 

Aussagen zur Moormächtigkeit liefert die Moorbodenkarte Brandenburg des Landesamts für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe [7] (Abbildung 14). In den neu errichteten Messstellen südwestlich des Sees 

wurden geringe Lagen Torf oberflächennah in GWM 25_24 (20 cm), GWM 28_24 (20 cm) angetroffen, 

was die Moor-Mächtigkeiten generell bestätigt.  

In dem Kartenwerk liegen Datensätze zu den Jahren 2013 und 2021 vor. Innerhalb dieses Zeitraums 

verringerte sich in den südwestlichen Flächen die Moormächtigkeit um 2-3 cm (Abbildung 14), was ei-

nem Moorschwund von rd. 0,2 bis 0,3 cm pro Jahr entspricht. Übertragen auf den Zeitraum von 2009 

(Erstellung DGM1) bis 2024 ist ein Moorschwund in Höhe von 3,5 bis 5,3 cm realistisch.  
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Durch eine Absenkung des DGM1 um diesen Betrag stimmt der Umring der Vernässungen mit den 

Flächen aus dem DGM gut überein.  

 

Abschließend betrachtet, können die Vernässungsflächen verschiedene Ursachen haben. Zunächst 

ist es möglich, dass Seewasser in den Umlaufgraben oberirdisch übertritt und anschließend von hier 

in die Bodenzone bzw. das flache Grundwasser versickert. Dadurch ist ein indirekter Übertritt von 

Seewasser in den Randgraben und anschließend über hoch anstehendes Grundwasser in die Fläche 

gegeben.  

Weiterhin können generell hohe Grundwasserstände zu Vernässungen führen. Der Grundwasser-

stand befand sich in der westlich vom See gelegenen GWM 01_24 am 26.02.2024 zwischen 36,50 

und 36,52 m NHN, was dem Seewasserstand entspricht. Die Grundwasserflurabstände betragen im 

mittleren Feld nur wenige Zentimeter.  

Durch die hohen Grundwasserstände können anfallende Niederschläge nicht versickern und es bilden 

sich Vernässungen. Die im Februar 2024 gefallenen Niederschläge betrugen mehr als 50 mm, was 

wahrscheinlich zusätzlich zu austretendem Seewasser und hohen Grundwasserständen zu anhalten-

den Vernässungen führt. 

Welche Wassermengen von dem jeweiligen Kompartiment stammen (Seewasser, Grundwasser, Nie-

derschläge) ist durch die hohe hydraulische Konnektivität zwischen diesen schlussendlich nicht ein-

zeln bestimmbar.  

 

  
Abbildung 14: Moormächtigkeiten im Jahr 2013 (links) und 2021 (rechts) des LBGR [7]. 
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Abbildung 15: Vernässungsflächen südwestlich des Rangsdorfer Sees. 

3.4.2 Prüfung unterirdischer Wasserverlust in das Grundwasser  

Neben einem zeitweisen oberirdischen Übertritt von Seewasser in den Umlaufgraben ist mit einem un-

terirdischen Seewasserabstrom in das Grundwasser über das westliche Ufer zu rechnen. Die hydro-

geologische Situation ist hier gekennzeichnet durch ein ehemaliges Urstromtal, welches in nordwest-

südöstlicher Richtung zwischen dem Rangsdorfer See und dem Weinberg bei Groß Schulzendorf ver-

läuft. Dieses ist ein Nebental zwischen dem Berliner Urstromtal im Norden und dem südlich gelegenen 

Baruther Urstromtal, die beide während des Rückzugsstadium der Weichsel-Hochglazial-Phase durch 

das Wasser der abschmelzenden Gletscher gebildet wurden. Basierend auf den Grundwasserständen 

im Gebiet (DNWAB-Daten) ist die Grundwasserfließrichtung in diesem Grundwasserkörper generell 

nach S¿dosten ausgerichtet, wobei von beiden ĂTalrªndernñ (See und Weinberg) Grundwasser zu-

strömt (Abbildung 16).  

Aus den Ergebnissen des Grundwassermodells beträgt die Versickerung ausschließlich über das süd-

westliche Ufer aus dem See in das flache Grundwasser (westlich der Halbinsel bis zum Wehr) rd. 

22.000 m³/a bzw. 60 m³/d. Höhere Mengen verliert der See über die südöstliche Seite und in tiefere 

Schichten. Insgesamt strömt dem See eine größere Grundwassermenge zu, als er verliert.  
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Abbildung 16: Grundwasserstände parallel (oben, roter Verlauf) und senkrecht (unten, orangener Verlauf) zum westlichen Seeufer.  

3.4.3 Maßnahmen zur Verhinderung des Wasserverlusts 

Die Auswertungen zu oberirdischen Wasserverlusten zeigen, dass ab einem Seewasserstand von 

36,50 m NHN (Stauziel) Wasser über das westliche Ufer tritt und in den Umlaufgraben fließt. Von hier 

aus fließt das Wasser bei geöffneten Gräben nach Südosten zum Zülowkanal. Zusätzlich ist von einer 

Versickerung des Grabenwassers in das flache Grundwasser auszugehen, wodurch es in der Niede-

rung an die Oberfläche treten kann.  

Durch die sehr wahrscheinlich bereits entstandenen Bodenverdichtungen sowie Torfschwunde unter-

liegt das westliche Ufer und das dahinterliegende Gelände einer Absenkung. Hierdurch wird ein Aus-

fluss aus dem See in den Graben ermöglicht. Es ist sinnvoll eine Geländevermessung durchzuführen, 

um die aktuellen Höhenlagen und ggf. die Bodensetzungen räumlich zu bestimmen.  
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Der Wasserverlust kann mittels einer Ufererhöhung verhindert werden. Hierzu eignet sich ein Erd-

damm, der seeseitig entlang des westlichen Umlauf-Grabens bzw. des Feldweges auf einer Länge 

von rd. 1 km verläuft.  

Bereits existierende und nicht mehr funktionstüchtige Erddämme im südwestlichen Uferbereich sind 

zu sanieren. Dies erfordert eine Bestimmung der sanierungsbedürftigen Bereiche.  

  

Die Höhe des Damms richtet sich nach den vergangenen Bodensenkungen und soll zudem die Errei-

chung des Stauziels sichern. Eine Dammhöhe von 0,5 m ü GOK erscheint hier ausreichend. Mit einer 

Böschungsneigung von 1:3 ergeben sich folgende Abmessungen für den Erddamm:  

¶ Aufstandsbreite: 2,5 m 

¶ Dammhöhe:  0,5 m 

¶ Kronenbreite: 1,0 m 

¶ Dammlänge: 1.000,0 m 

 

Der Damm wird mit einem Kern aus bindigem Boden (kf < 10-8 m/s) aufgebaut und mit einer Schicht 

aus Oberboden verkleidet, um Pflanzen einen Aufwuchs zu ermöglichen. Es wird im Sinne eine lan-

gen Lebensdauer des Erdbauwerks empfohlen, wasserseitig den Damm und die Fläche davor mit ei-

nem Geotextil bis 2-3 m zum See hin zu bedecken und zu sichern. Damit kann eine Erosion des 

Dammfußes durch Wasserstandsschwankungen vermieden werden.  

Die Kosten für die Errichtung des Damms betragen 43.750 ú (Einheitspreis: 50 ú/m3 für Material und 

Bau) zuzüglich der Kosten für Geotextil und Ansaat von rd. 25.000 ú (Einheitspreis: 5 ú/m2 für Material 

und Einbau). Bei einer Annahme von 20 % Planungskosten ist somit von Gesamtkosten in Höhe von 

82.500 ú (netto) für die Ufererhöhung auszugehen.   

 

Neben diesen bautechnischen Maßnahmen ist ein Trockenfallen der oberen Bodenschichten während 

Dürrephasen zu vermeiden, um weitere Geländeabsenkungen zu verhindern. Dies ist zu erreichen, 

wenn der Seewasserstand nahe am Stauziel liegt, da dann das umliegende Grundwasser durch infilt-

rierendes Seewasser gespeist wird und die oberen Boden- und Torfschichten feucht bleiben. Die oben 

gezeigte Maßnahmen einer Ufererhöhung führt somit auch zu einer Stabilisierung der Grundwasser-

stände im direkten Umfeld des Sees.  

Des Weiteren sollte verhindert werden, dass über die Gräben im westlichen Gebiet und insbesondere 

über den Umlaufgräben, die Fläche entwässert wird, um das Wasser in der Region zu halten.  

 

Eine Verhinderung des unterirdischen Wasserverlustes ist nur unter technisch hohen Aufwand umzu-

setzen. Hierzu wären Spundwände notwendig, die über eine Länge von über 1 km bis in eine Tiefe 

von 10 m u. GOK in die Basis des obersten Grundwasserleiter einbinden.  

Allerdings steht diese Maßnahme den Zielen eines Erhalts der Boden- und Torfschichten im südwest-

lichen Gebiet gegenüber. Durch eine (teilweise) Unterbindung des Zustroms von Seewasser zum 

Grundwasser hin, könnten die oberen Bodenschichten während trockenen Perioden trockenfallen und 

es zu weiteren Bodensetzungen kommen. Auch wären durch den maschinellen Einsatz von Baufahr-

zeugen zum Einbringen der Spundwände weitere Bodenverdichtungen zu erwarten. Diese sind bei 

einer Errichtung des Erddammes in geringerem Ausmaß zu erwarten.  
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3.5 Hydrochemische Charakterisierung 

Die Laborprotokolle und Ergebnisse der hydrochemischen Analysen sind in Anlage A-3 zusammenge-

stellt.  

3.5.1 Allgemeine hydrochemische Charakterisierung 

Feldparameter (Temperatur, Sauerstoff , pH und Eh) 

Die Temperaturen in den Oberflächengewässern weisen einen deutlichen jahreszeitlichen Verlauf auf 

und sind im August mit 23,4 °C im Rangsdorfer See am Höchsten. Die Temperatur im Grundwasser 

liegt in den Messstellen zwischen 9,0 und 14,1 °C. 

Auch die Sauerstoffkonzentrationen sind im Rangsdorfer See am höchsten liegen zwischen 7,0 mg/L 

und 11,0 mg/L. Die Sauerstoffkonzentrationen liegen im Grundwasser stets unter einer Konzentration 

von 2,0 mg/L, was auf ein sauerstoffarmes Milieu hinweist.  

Die pH und Eh-Werte im Grundwasser sind generell etwas niedriger als im Oberflächengewässer, was 

auf die sauerstoffarmen Grundwasserverhältnisse zurückzuführen ist. Dies ist vermutlich auf eine 

hohe sauerstoffzehrende biologische Aktivität im Grundwasser zurückzuführen, die zu einem saureren 

Milieu führen kann.  

 

Ionenkonzentration 

Im Generellen zeigt sich, dass Calcium das dominierende Kation und Hydrogenkarbonat das dominie-

rende Anionen ist (Abbildung 17). In einigen Messstellen liegt ein erhöhter Sulfat- und / oder Chlorid-

Anteil vor, was mit niedrigeren Hydrogenkarbonatkonzentrationen einhergeht. Der Rangsdorfer See hat 

im Vergleich zum Grundwasser und den Oberflächengewässern einen höheren Anteil an Sulfat sowie 

Natrium und Chlorid. Die Konzentrationen dieser Ionen sind allerdings nicht stark erhöht.  



Gemeinde Rangsdorf 

Sanierung Rangsdorfer See - Phase 3 

Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH Seite 32 von 86 

 
Abbildung 17: Anteil der Ionen am Gesamtionenäquivalent. Falls die Messstellen mehrfach beprobt wurden, sind Mittelwerte dargestellt. 

Die Gesamtionenkonzentration lässt sich durch die elektrische Leitfähigkeit (Vor-Ort-Parameter) cha-

rakterisieren (Abbildung 18). Im Rangsdorfer See liegen Werte um 750 µS/cm vor. Der Glasowbach 

weist entlang seines Verlaufs zunächst eine hohe Mineralisierung bei Selchow und an der B96 auf. 

Danach fallen die EC-Werte auf das Niveau des Rangsdorfer Sees ab, was vermutlich auf einen Ver-

dünnungseffekt durch zuströmendes Grundwasser mit einer etwas geringeren Mineralisierung hinweist. 

Im Abstrom des Rangsdorfer Sees sind die EC-Werte im Grundwasser höher als im Zustrom. Dies weist 

auf eine Versickerung des Seewassers nach Süden ins Grundwasser hin.  

Die hohen Leitfähigkeiten können auf erhöhte Sulfat- oder Chloridkonzentrationen zurückgeführt wer-

den. Die Grenzwerte für Chlorid für Oberflächengewässer und Grundwasser (200 mg/l / 250 mg/l) wer-

den dabei nicht überschritten (Abbildung 19). Auch die Grenzwerte für Sulfat im Oberflächengewässer 

und Grundwasser (200 mg/l / 250 mg/l) werden nicht überschritten (Abbildung 20). 
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Abbildung 18: Elektrische Leitfähigkeit EC [µS/cm] für die vier Probennahmekampagnen. 
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Abbildung 19: Chlorid-Konzentrationen für die vier Probennahmekampagnen.  
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Abbildung 20: Sulfat-Konzentration. Die durchgezogene Linie zeigt den Schwellenwert laut Oberflächengewässerverordnung [8] für Fließge-

wässer (Typ 11, basenarm) und die gestrichelte Linie den Schwellenwert für Grundwasser laut GrwV [9]. 

 

3.5.2 Phosphor 

Für das Ökosystem See sind vor allem die Nährstoffe Phosphor (P) und Stickstoffspezies (insbes. 

Ammonium (NH4-N) und Nitrat) relevant. In den meisten Seen wirkt Phosphor als limitierender Nähr-

stoff. Die Nährstoffe können über einmündende Gräben, über das Grundwasser oder direkt über die 

Seefläche in den See gelangen. Für eine Wasserüberleitung ist insbesondere die Phosphor-Konzent-

ration relevant, weshalb dieser Parameter hier näher betrachtet wird. 
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Abbildung 21: Langjähriger Konzentrationsverlauf von Phosphor im Glasowbach (Pegel Blankenfelde) und im Grundwasser im Nordosten 

(GWM Rangsdorf) und im Nordwesten (GWM Jühnsdorf). 

In Abbildung 21 ist der zeitliche Verlauf der Phosphorkonzentration der LfU-Messstellen am Pegel 

Glasowbach Blankenfelde-Mahlow und den Grundwassermessstellen Rangsdorf und Jühnsdorf dar-

gestellt. Die Konzentrationen im Glasowbach sind dabei wesentlich höher als im Grundwasser.  

 

Für eine Bewertung des in den Rangsdorfer See gelangenden Phosphors über den Glasowbach sind 

die Phosphorfrachten maßgeblich. Die Fracht errechnet sich aus der Multiplikation von Durchfluss und 

der Phosphor-Konzentration (Abbildung 22). Es wird deutlich, dass der Durchfluss im Glasowbach ab 

dem Jahr 2012 absinkt und die letzten fünf Jahre sehr niedrig ist. Gleichzeitig weisen die P-Konzentra-

tionen einen Anstieg seit 2021 auf. Hieraus ergibt sich für die letzten Jahre seit 2017 eine kontinuierli-

che Abnahme der P-Frachten im Glasowbach bis auf unter 100 kg/a. Obgleich dieser Rückgang in der 

P-Fracht für die Gewässer günstig ist, bleibt die P-Konzentration im Glasowbach oberhalb des Grenz-

wertes für einen guten Zustand nach OGewV (0,055 mg/l). Zwischen dem Pegel Blankenfelde-Mahlow 

und dem direkten Zustrom in den Rangsdorfer See steigt die Phosphatkonzentration stark an. An der 

Probenentnahmestelle unter der Autobahn A10 wurden Konzentrationen zwischen 0,1 bis 0,42 mg/l P-

PO4 gemessen. Dies entspricht P-Input-Frachten in den Rangsdorfer See in Höhe zwischen 205 bis 

567 kg/a P-PO4 (im Mittel: 395 kg/a). 
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Abbildung 22: Boxplots zu Jahreswerten von Abfluss, P-Konzentration und P-Fracht am Pegel Glasowbach in Blankenfelde. Das Jahr 2015 

umfasst nur die Monate November und Dezember. 

Die Ergebnisse aus der aktuellen Beprobung 2024 sind in Abbildung 23 dargestellt. Bis auf wenige 

Ausnahmen liegen alle Proben aus den Oberflächengewässern oberhalb des Grenzwertes von 

0,055 mg/l. Die P-Konzentration nimmt generell mit steigendem Abfluss ab, weshalb die stark erhöh-

ten Konzentrationen im Mai 2024 auf einen niedrigen Abfluss zurückzuführen sind.  
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Im Grundwasser treten sowohl sehr niedrige P-Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze, 

als auch sehr hohe P-Konzentration auf. Jahreszeitliche Variationen der P-Konzentration im Grund-

wasser sind kaum erkennbar. Im Zustrombereich des Sees sind die Konzentrationen im Nordosten 

(Mittel: 0,03 mg/l) niedriger als im Nordwesten (Mittel: 0,22 mg/l).  

Südlich des Rangsdorfer Sees sind die P-Konzentrationen im Grundwasser am höchsten (hydraulisch 

im Abstrom des Sees). D.h. hier speist der See das Grundwasser und es werden große P-Mengen 

aus dem Seesediments in das Grundwasser ausgetragen.  

 

 
Abbildung 23: Phosphorgesamtkonzentration. Die schwarze Linie zeigt den Schwellenwert von 0,055 mg/l für Phosphor laut Oberflächenge-

wässerverordnung für einen guten Zustand für den Rangsdorfer See (Typ 11.2). 
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Abbildung 24: P-Konzentrationen im Grundwasser dargestellt nach Zustrom- und Abstrombereich zum bzw. vom Rangsdorfer See in das Grund-

wasser für das Jahr 2024.  

Den WRRL-Steckbriefen des Zülowkanals und des Rangsdorfer Sees ist zu entnehmen, dass beide 

Gewªsser nicht dem Ziel des Ăguten Zustandsñ gemªÇ der WRRL entsprechen. Der ºkologische Zu-

stand beider Gewªsser wird als Ăschlechtñ und der chemische Zustand als Ănicht gutñ eingestuft. Dies 

ist unter anderem auf die Phosphorverhªltnisse zur¿ckzuf¿hren, die als Ăschlechter als gutñ bewertet 

werden. 

Aus der OGewV lassen sich die Grenzwerte für die beiden Gewässer entnehmen. Der Rangsdorfer 

See wird als Typ 11.2: Polymiktischer Tieflandsee mit großem Einzugsgebiet, eutroph klassifiziert. Der 

Glaswobach wird als Typ 11: Organisch geprägte Bäche, basenreich, eingestuft. In Tabelle 2 sind die 

Grenzwerte f¿r den Ăguten ºkologischen Zustand und das gute ºkologische Potenzialñ im Vergleich zu 

den aktuellen Konzentrationen dargestellt. 
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Tabelle 2: Anforderungen an den guten ökologischen Zustand und das gute ökologische Potential 

Parameter Fließgewässer   See 

Grenzwert  

Nach OGewV 

Typ 11, basenreich, 

Tiefland 

Glasowbach Grenzwert  

Nach OGewV 

Typ 11.2, eutroph, 

Norddeutsches  

Tiefland 

Rangsdorfer 

See 

Messstelle x 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Ortho-phosphat-P Ò 0,10 0,19 - <0,01 

Gesamt-Phosphor Ò 0,15 0,29 0,035 ï 0,055 0,138 

 

3.5.3 Organische Spurenstoffe und Schadstoffe  

In der Probennahme August 2024 wurde das gesamte Messnetz mit einem zusätzlichen Analytikpaket 

zu organischen Spurenstoffen und Schadstoffen untersucht (Polyzyklische Aromatische Kohlenwas-

serstoffe (PAK), Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX), PFAS). 

 

Organische Spurenstoffe 

Das Vorhandensein von den analysierten organischen Spurenstoffen im Grundwasser ist ein eindeuti-

ger Hinweis auf den Eintrag von anthropogenen Stoffen, da sie in der Umwelt nicht natürlich vorkom-

men. Dabei ist das Vorkommen der Stoffe überwiegend auf den Eintrag von Siedlungsabwässern zu-

rückzuführen, nur vereinzelt ist auch durch die Landwirtschaft ein Eintrag möglich (bspw. Saccharin). 

Der Eintrag in das Grundwasser kann durch Leckagen von Abwasserleitungen oder Abwassersam-

melgruben erfolgen.  

In der Probennahme im August 2024 wurde in Rangsdorfer und im Machnower See die künstlichen 

Süßstoffe Saccharin und Sucralose in sehr niedrigen Konzentrationen nachgewiesen. Des Weiteren 

liegen Einträge von menschlichen Abwässern in das Grundwasser im Umfeld der GWM Rangsdorf 

und Dabendorf vor (Acesulfam und Cyclamat).  

 

Insgesamt muss davon ausgegangen werden, dass zumindest in den Bereichen der Ortslagen ein 

nachweisbarer Eintrag von Abwasser in das Grundwasser und die Oberflächengewässer vorliegt. 

Diese können z.B. durch Leckagen von Abwasserrohren oder Sickergruben von Kleingartenanlagen 

stammen. Die Konzentrationen sind dabei allerdings sehr gering und überschreiten keine Grenzwerte.  
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Tabelle 3: Funde von organischen Spurenstoffen 

Messstellenname 
Saccharin 

[µg/l] 

Acesulfam 

[µg/l] 

Cyclamat 

[µg/l] 

Sucralose 

[µg/l] 

Rangsdorfer See 0,17 - - - 

Machnower See - -  0,1 

GWM Dabendorf 

LfU-37461710 
- 0,11 - - 

GWM Rangsdorf  

LfU-37465069 
- 0,33 0,11 - 

 

PFAS 

PFAS wurden in den GWM Dabendorf und GWM Selchow gefunden. Die Konzentration liegen alle un-

terhalb des empfohlenen Trinkwasserleitwerts von 0,1 µg/l. Die Quellen dieser Stoffe umfassen so-

wohl industrielle Prozesse als auch die Verwendung von Produkten, die mit PFAS hergestellt wurden. 

Die Substanzen sind persistent und können sich in der Umwelt anreichern. 

Die gefunden PFAS haben ihren Ursprung zumeist in der chemischen Industrie und werden als Im-

prägnierungsmittel (Wasser- und schmutzabweisende Produkte) verwendet.  

 

Das in der GWM Selchow gefundene PFHxS wurde neben den obigen Anwendungen auch in Feuer-

löschschäumen genutzt, was auf deren damalige Nutzung am Flughafen hinweisen könnte. Seit 2022 

ist die Herstellung und die Verwendung des Stoffs verboten.  

 

GWM Dabendorf:  

¶ Perfluorpentansäure (PFPeA):  0,03 µg/l 

¶ Perfluorhexansäure (PFHxA):  0,027 µg/l 

¶ Perfluorheptansäure (PFHpA):  0,011 µg/l 

¶ Perfluoroctansäure (PFOA):  0,036 µg/l 

 

GWM Selchow 

¶ Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS): 0,0098 µg/l 

 

PAK und AOX 

Es wurden in den Messstellen keine Überschreitungen dieser Stoffe festgestellt.  
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3.6 Fazit wasserhaushaltliche und hydrochemische Situation   

Auf Grundlage der bereits vorliegenden Daten sowie den neu zu erhebenden Daten in den Oberflä-

chengewässern liegen folgende Defizite im Rangsdorfer See und seiner Umgebung vor:  

 

Wasserdefizit 

Die Seewasserstände weisen seit einigen Jahren ein Wasserstandsdefizit von 20-40 cm im Jahresmit-

tel auf. Dieses Defizit ist sowohl durch die sinkenden Zuflüsse aus dem Glasowbach, als auch durch 

sinkende Grundwasserstände in der gesamten Region zurückzuführen. Durch die fehlenden Was-

sereinträge können die Verdunstungsverluste nicht kompensiert werden. Die Verdunstungsverluste 

werden in den kommenden Jahren durch den Anstieg der Temperatur voraussichtlich zunehmen.  

 
Nährstoffbelastung 

Insgesamt sanken die Phosphoreinträge in den See über den Glasowbach. Obgleich dieser Rückgang 

in der P-Fracht für die Gewässer günstig ist, bleibt die P-Konzentration im direkten Zustrom zum See 

weit oberhalb des Grenzwertes für einen guten Zustand nach OGewV (0,055 mg/l) mit 0,1 bis 

0,42 mg/l P-PO4. Dies entspricht P-Input-Frachten in den Rangsdorfer See in Höhe zwischen 205 bis 

567 kg/a P-PO4 (im Mittel: 395 kg/a). Die P-Konzentrationen im oberflächennahen Seewasser (wurde 

hier beprobt) sind in den Analysen sehr niedrig, allerdings sind die P-Konzentrationen im abfließenden 

Seewasser zum Zülowkanal und in das Grundwasser sehr hoch. Es liegt also eine hohe P-Belastung 

im Seesediment und in den tieferen Seeschichten vor.  

 

Wie schon in den vorrangegangen Studien zum Rangsdorfer See beschrieben, ist der See nach wie 

vor in einem schlechten ökologischen Zustand und weist ein Wasserdefizit insbesondere während 

Dürrephase auf. Dieser Zustand wird sich in den nächsten Jahren ohne eine Ergreifung von externen 

und ggf. internen Maßnahmen zur Seesanierung  nicht ändern und voraussichtlich auch verschärfen.  
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4 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange 

In Bezug auf eine mögliche Wasserüberleitung wurden verschiedenste Behörden und Ämter um eine 

Stellungnahme gebeten. Eine Übersicht über die angefragten Stellen ist in Anlage A-4 aufgelistet. Im 

Folgenden sind die Kernaussagen der Stellungnahmen zusammengestellt. 

4.1 Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg 

Die Stellungnahme des Landesamt für Umwelt Brandenburg umfasst folgende Hinweise: 

 

Die mengenmäßige Relevanz der Abwasserwiederverwendung für den Wasserhaushalt des Rangs-

dorfer Sees kann ich nicht beurteilen. Ich kann aus den mir vorliegenden Unterlagen (Phase 2 aus 

12/2022) nicht erkennen, dass es schon Berechnungen zur benötigten Wassermenge gibt. Der fachli-

chen Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 5.6.2023 können Sie jedoch entnehmen, dass 

die "Komplexmaßnahme.... die Zielstellung "Wasserrückhalt und Wasserspeicherung"... verfolgt wird 

und sie offensichtlich auf der Basis der Richtlinie GewENtw-LWH förderfähig ist. 

 

Ich habe Ihnen in den Anhängen umfangreiches Material auf Verordnungsebene (EU-WasserWVVO, 

rechtliche Umsetzung in den Ländern mit dem 26.06.2023 ) beigelegt, das den Einsatz von Abwasser 

allerdings mit dem Focus auf die landwirtschaftliche Nutzung regeln soll. Die verschiedenen Auto-

ren/Gremien verweisen dementsprechend auch auf die "Hürden", die für einen Einsatz gereinigten Ab-

wassers zu überspringen sind. Hier empfehle ich Ihnen die Lektüre "Waterreuse DWA...", die sich ins-

besondere mit der rechtlichen Einordnung des Vorhabens beschäftigt. Es wird hier aber auch die The-

matik Grundwasseranreicherung behandelt und Sie finden Hinweise zur Genehmigungspraxis.  

 

Dem Endbericht der LAWA können Sie neben den verfahrensrechtlichen Regelungen die Anforderun-

gen an das gereinigte Abwasser und die Überwachung entnehmen. Hier werden wie auch in der EU-

Verordnung selbst die hohen Ansprüche an die Qualität des Gereinigten Abwassers deutlich. Der 

Grundtenor des LAWA-Papiers ist auch die Unterstützung der Nutzung des Abwassers auch für nicht-

landwirtschaftliche Flächen bei entsprechender Eignung (B 4.). Und die wird geprüft auf der Grund-

lage der geltenden Gesetze und Verordnungen (WHG, BBodSchG, BBodSchV, GrwV und OGewV). 

 

Das elan-Papier (auch auf Initiative des Landes Brandenburg) zeigt Ihnen, dass diese Thematik schon 

Mitte der Zehner-Jahre ausführlich bearbeitet wurde, letztlich kam aber in unserem Ministerium keine 

andere Position zustande als die, die Sie im Positionspapier-Wasserhaushalt (2010) erkennen kön-

nen: die Risiken überwiegen den Nutzen. 

 

Nun noch ein paar Anmerkungen zu einer Direkteinleitung von Abwasser in ein Oberflächengewässer. 

Hier sind die Hürden etwas niedriger aber auch durch die WRRL und deren Umsetzung in der OGewV 

geregelt. Es müssen durch umfangreiche Betrachtungen/Berechnungen die Auswirkungen auf insbe-

sondere die biologischen Qualitätskomponenten (siehe Steckbriefe der WRRL-relevanten Gewässer) 

bestimmt werden. Die Maßnahmen dürfen weder dem Verschlechterungsverbot noch dem Verbesse-

rungsgebot zuwiderlaufen. Die Darstellung der Relevanz für die OW und das GW erfolgt in einem 

Fachbeitrag nach WRRL. Hier kann ich Ihnen bei Bedarf noch weiteres Material zusenden. 
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[é] 

 Die aktuelle Qualität des Abwassers aus Waßmannsdorf ohne die zusätzlichen Reinigungsstufen zur 

Entfernung von Spurenstoffen erscheint nicht für eine Anreicherung des GW geeignet. Die Auswirkun-

gen einer Abwassereinleitung in ein Standgewässer wie den Rangsdorfer See bedarf allerdings auch 

umfänglichen Untersuchungen. 

 

Das LFU Brandenburg verweist auf folgende Literatur: 

¶ Endbericht der LAWA-Ad hoc AG/KG Water Reuse an die 163. LAWA-Vollversammlung 

¶ UVK Berlin, S., Bathe, F., Brandenburg, M., & Schmager, C. (n.d.). Positionspapier zur Strate-

gie Umgang mit anthropogenen Spurenstoffen aus Kläranlagen. 

¶ EU-Verordnung Wasserwiederverwendung 2020/741 

¶ Lischeid, G. (n.d.). Empfehlungen zum Risiko-basierten Management der Verwendung von 

gereinigtem Abwasser in der Landschaft. www.zalf.de 

¶ Positionspapier des Umweltbundesamts zur neuen EU Verordnung 202/741 

¶ DWA-KA-Fachbeitrag: Genehmigungsanforderungen an die Wiederverwendung von aufberei-

tetem Wasser (DOI: 10.3243/kwe2022-07.005) 

 

4.2 Wasser- und Bodenverband "Dahme-Notte" / Ortsteil Gallun 

Die Stellungnahme des Wasser- und Bodenverband "Dahme-Notte", Ortsteil Gallun umfasst folgende 

Hinweise: 

 

¶ Nach meiner Schätzung dürften es 100 ï 120 l/s nur für den See ohne Zehrung auf der 

Glasowbachstrecke sein.  

¶ zuerst muss klar sein, welche Mengen überhaupt von der KA eingeleitet werden können 

¶ auf keinen Fall darf die Abgabe in Richtung Großbeerener Grabengebiet (ca. 350 l/s) nicht re-

duziert werden, da sonst bei Trockenheit das Niedermoorgebiet nicht mehr beschickt werden 

könnte 

¶ der Blick auf die Karte zeigt, dass eine Überleitung in den Glasowbach nur mit Kreuzung der 

B96 und der Bahnstrecke möglich ist. 

¶ eine Einleitung in das Grabensystem von Waßmannsdorf erfordert den Ausbau der Gewäs-

serstrecke sowie das Betreiben von zwei Schöpfwerken (Bahn, Selchow) 

¶ die Ableitung über den BÜL, Mahlower Seegraben, Freiheitsgraben, in Richtung Jühnsdorf 

(erfolgreiche Erprobung 1999/2000) kann nur um den See geführt werden, wenn nicht erneut 

Schöpfwerke das Wasser in den Rangsdorfer See leiten soll 

¶ die Mengen des Flughafens sind nicht relevant 

¶ eine Einleitung aus der Niederung von Jühnsdorf ist nur mit Schöpfwerken möglich und hätte 

bei Trockenheit negative Auswirkungen auf die Niedermoorstandorte 

Ich sehe keine nennenswerten künstlichen Einleitungen in den See. Der See ist abhängig 

von gleichmäßigen Niederschlägen und der Verhinderung von oberirdischen Abflüssen. 

http://www.zalf.de/
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4.3 Berliner Wasserbetriebe BWB 

Wie schätzen Sie das Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein?  

In der Umsetzung nicht unproblematisch aus finanzieller und nach aktueller Lage rechtlicher Sicht. 

Insgesamt ist der Bedarf für eine nutzbringende Stützung des Landschaftswasserhaushaltes (LWH) 

zu ermitteln und zu priorisieren, dem gegenüber steht das Dargebot des in den Klärwerken der Berli-

ner Wasserbetriebe gereinigten Abwassers. Nutzungskonflikte wie z.B. mit Naturschutz, Land- und 

Forstwirtschaft, Schifffahrt und insbesondere der Bedarf zur Stützung der Stauhaltungen in den Ober-

flächengewässern für die Sicherung der Trinkwassergewinnung beschränken ggf. die Summe von 

Maßnahmen für eine mengenmäßig wirksame Überleitung in den LWH. 

 

Welche kritischen Punkte sind aus Ihrer Sicht in Bezug auf das Grundwasser und die Oberflächenge-

wässer vorab zu prüfen (Wassermengen, Hydrochemie)? 

Zur Betrachtung von Überleitungs- bzw. Abgabemengen siehe Pkt. 1. und nachfolgend Pkt. 3. Die 

Verdunstungsmenge ist m.E. ein erheblicher Faktor für die Gesamtbilanz Nach WHG sind hydroche-

mische Belastungen des Grundwassers und der Oberflächengewässer auszuschließen und dement-

sprechend aktuell und sicher auch zukünftig gesetzlich geregelt. Die richtigen Ansprechpartner zu die-

ser Problematik sind in Brandenburg das LfU und das MLUK. 

 

Bestehen aus Ihrer Sicht derzeit Restriktionen, die einer Genehmigung des Vorhabens entgegenste-

hen? Hat das Vorhaben unter Umständen eine Verschlechterung der wasserhaushaltlichen Situation 

in einer anderen Region zur Folge? 

Genehmigung:  

Überleitungen gereinigten Abwassers in den LWH sind aktuell nicht erlaubt bzw. nur in Ausnahmefäl-

len und im Rahmen von Forschungsvorhaben befristet und unter strengen Auflagen (Monitoring) zu-

gelassen. Eine diesbezügliche Änderung des Erlaubnisverfahrens z.B. durch eine Anpassung der 

ñEU-Verordnung 2020/741 zur Wasserwiederverwendungñ an Bedingungen urbaner und naturnaher 

Wiederverwendung gereinigten Abwassers steht bislang aus.  

 

Verschlechterung wasserhaushaltlicher Situation:  

Es ist der gesamte Wasserkreislauf Berlins zu betrachten. Ca. 70% des Berliner Trinkwassers stam-

men aus Uferfiltrat und Grundwasseranreicherung aus Oberflächengewässern. Die Modellierung zur 

Bilanzierung des notwendigen Bedarfes zur Stützung dieser Oberflächengewässer ist aktuell noch 

nicht abgeschlossen. Nach unserer bisherigen Einschätzung ist es denkbar, dass konfliktfrei bis zu 

maximal 20 % des gesamten in Berlin gereinigten Abwassers für eine anderweitige Stützung des LWH 

verfügbar wären. Entscheiden müssen dieses aber die zuständigen Behörden. Wenn man diesen An-

satz auf die Ableitung in Waßmannsdorf übertragen würde, wären abzüglich der genehmigten Ablei-

tung in den BÜL bis zu 450 l/s denkbar, vorbehaltlich der Untersuchung und Genehmigung der zu-

ständigen Behörden.  

 

Ergänzung vom 22.10.2024: 

[é] Eine zusªtzliche Ableitung von 100 l/s in den B¦L ist technisch grundsªtzlich mºglich. Mit dann 

insgesamt 430 l/s liegt diese Menge noch im Rahmen der aktuellen Wasserrechtlichen Erlaubnis 

zur Ableitung von max. 450 l/s bei Trockenwetter in den BÜL. Ergänzung BCE: In den BÜL 
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werden derzeit 330 l/s im Mittel eingeleitet (Jahresbericht 2023 zum Betrieb Südableiter). Für die Berli-

ner Wasserbetriebe ist diese Wasserrechtliche Erlaubnis des Landesamtes für Umwelt 

Brandenburg (LFU) bindend für die Ableitungsmengen am Ableiterbauwerk des Klärwerkes 

Waßmannsdorf. Die Erlaubnis ist befristet und kann temporär teilweise oder ganz im Fall einer Gefähr-

dung der Bewirtschaftungsziele oder einer Beeinträchtigung zum Wohl der Allgemeinheit widerrufen 

werden. Für die Erlaubnis/Genehmigung der im BÜL fließenden, dem BÜL für eine Überleitung in den 

Glasobach zu entnehmenden und weiter fließenden Mengen sind dann das LfU, der Land- und Bo-

denverband sowie weitere genehmigungsrelevante Stellen des Landes Brandenburg zuständig. 

 

Ab welchem Jahr, kann mit einer Nutzung des geklärten Abwassers der KA Waßmannsdorf gerechnet 

werden?  

Das können wir natürlich nicht beantworten. Wir können sagen, dass voraussichtlich in 2024 eine zu-

sätzliche Verfahrensstufe zur weiteren Absenkung des Phosphors in Betrieb gehen wird. Das ist eine 

Maßnahme zur Umsetzung der EU-WRRL. Bis voraussichtlich 2038 wird das Klärwerk um eine wei-

tere Verfahrensstufe erweitert, die anthropogene Spurenstoffe reduzieren wird. Damit wird dann das 

gereinigte Abwasser gegenüber heute eine sehr viel bessere Qualität haben. Ob diese Qualität den 

zuständigen Behörden dann für eine Nutzung zur Stützung des Landschaftswasserhaushaltes aus-

reicht, müssen diese dann entscheiden. 

 

Was sind voraussichtlich die maximalen Abgaben? Gehen Sie von einer Tendenz bzgl. der Abgaben 

aus (z.B. durch eine Erhöhung der Kapazität der KA?) 

Eine Kapazitätserhöhung der Anlage ist bisher nicht vorgesehen, aber nicht ausgeschlossen: derzeit 

230 Tm³/d Trockenwetterzufluss, bis zu 4.000 l/s bei Trockenwetter und max. 6.500 l/s bei Regenwet-

ter. 

 

In welcher Höhe würden derzeitige Abgaben durch eine Überleitung in Richtung Rangsdorfer See ver-

mindert? 

[..] Es gibt gegenwärtig 3 Ableitwege im KW Waßmannsdorf. Das Wasser was man zum Rangsdorfer 

See bringt fehlt in den anderen Ableitwegen. Wenn man die jetzige Ableitung via BÜL nimmt und dar-

aus eine Teilmenge in Richtung Rangsdorfer See bringen würde, dann würde das Wasser in der 

Nuthe fehlen. 

 

Mit welchen saisonalen Variationen der Abgabemengen ist zu rechnen und ist hierbei auch mit einer 

Änderung der Wasserqualität zu rechnen.  

Die Abwasserreinigung erfolgt mechanisch, biologisch und chemisch. Die biologischen Prozesse sind 

Temperaturabhängig, die mechanischen und chemischen weniger. Bei starken und langanhaltenden 

Niederschlägen erhöht sich die Tagesmenge abhängig von Intensität und Dauer der Regenereignisse 

bei anfänglichem Frachtstoß mit Minderung der Ablaufqualität. In der Wintersaison steigt ggf. witte-

rungsbedingt die Salzkonzentration. Im Winter kann es natürlich eine Temperaturerhöhung des Ge-

wässers geben in das das gereinigte Abwasser eingeleitet wird. 
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4.4 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 

Von Seiten des BER wurde der Monitoring-Bericht Zülowniederung (2022) übergeben. Dieser wird im 

Zuge der Kompensationsmaßnahmen Zülowniederung erstellt und betrachtet den Raum um den 

Zülowkanal südlich des Rangsdorfer Sees. 

Des Weiteren wurden Daten zu monatlichen Einleitsummen von Regenwasser vom BER in den 

Glasowbach übergeben (Tabelle 4). Hieraus wird ersichtlich, dass die maximal erlaubte Einleitmenge 

von 1,0 m³/s im Mittel nicht überschritten wird. Detaillierte Daten zu Spitzenabflüssen liegen nicht vor. 

In den Abflussdaten am Pegel Blankenfelde-Mahlow ist eine Erhöhung der Abflüsse infolge einer zu-

sätzlichen Regenwasserabgabe durch den BER in den betreffenden Monaten nicht zu erkennen. Die 

Abgaben vom BER machen daher nur einen kleinen Anteil der Abflüsse im Glasowbach aus liegen 

damit unterhalb der derzeitigen maximal erlaubten Einleitmenge.  

Die wasserrechtliche Erlaubnis des BER zur Einleitung von Regenwasser in Höhe von maximal 1 m³/s 

in den Glasowbach läuft im Jahr 2025 aus und muss erneuert werden. 

 

Tabelle 4: Monatliche Einleitmengen von Regenwasser in den Glasowbach durch den BER. Die Werte m³/d und l/s sind als mittlere Werte 

über den gesamten Monat zu sehen. 

Monat m³ m³/d l/s 

Sep 19 14.837 495 5,7 

Okt 19 32.651 1.088 12,6 

    

 
 

Mrz 20 147 5 0,1 

Mai 20 1.058 35 0,4 

Okt 20 10.114 337 3,9 

Nov 20 5.057 169 2,0 

    

 
 

Mai 21 3.604 120 1,4 

Jul 21 31.768 1.059 12,3 

Aug 21 31.420 1.047 12,1 

Sep 21 6.465 216 2,5 

Okt 21 4.604 153 1,8 

    

 
 

Jul 22 19.488 650 7,5 

Sep 22 17.719 591 6,8 

Okt 22 9.214 307 3,6 

    

 
 

Jul 23 32.767 1.092 12,6 

Aug 23 36.011 1.200 13,9 

Okt 23 16.423 547 6,3 

Nov 23 3.230 108 1,2 
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4.5 Landkreis Teltow Fläming (UWB, UNB) 

Frage 1: Wie schätzen Sie das Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein? 

Antwort 1: Aus Sicht der UWB wird das Vorhaben als genehmigungsrechtlich anspruchsvoll einge-

schätzt. Es ist fraglich, ob die erforderlichen Wassermengen in der erforderlichen Güte grundsätzlich 

an der KA Waßmannsdorf oder am BER zur Verfügung stehen und ob durch den langen Fließweg 

nennenswerte Mengen den Rangsdorfer See erreichen. Die Studie soll hierzu die Antworten liefern. 

 

Frage 2. Welche kritischen Punkte sind aus Ihrer Sicht in Bezug auf das Grundwasser und die 

Oberflächengewässer vorab zu prüfen (Wassermengen, Hydrochemie)? 

Antwort 2: Für die Einleitung über den Glasowbach ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der 

Glasowbach durch die erlaubte Einleitung des BER, die vorhandenen erlaubten Niederschlagswas-

serableitungen im Einzugsgebiet sowie das aus dem Einzugsgebiet zufließende Wasser mengenmä-

ßig ausbilanziert ist. Zusätzliche Einleitungen sind ohne Bewirtschaftungsvorgaben unter Berücksichti-

gung der vorhandenen Einleitungen nicht erlaubnisfähig. 

Bei der Einleitung in die Gräben an der Westseite des Rangsdorfer Sees ist die mit der Einleitung 

verbundene Auswirkung auf die Landnutzung kritisch zu betrachten. Hinsichtlich der Hydrochemie 

wird auf die gesetzlichen Vorgaben verwiesen (u.a. Oberflächengewässerverordnung (OGewV)). 

 

Frage 3: Bestehen aus Ihrer Sicht derzeit Restriktionen (z.B. auf Grundlage der Verordnungen zu den 

WW Großschulzendorf und WW Rangsdorf), die einer Genehmigung des Vorhabens entgegenste-

hen? Hat das Vorhaben unter Umständen eine Verschlechterung der wasserhaushaltlichen Situation 

in einer anderen Region zur Folge? 

Antwort 3: Die Auswirkungen können erst nach erfolgter Bilanzierung detailliert geprüft werden. 

Grundsätzlich kann bei Einhaltung der Vorgaben der OGewV von keinen Restriktionen ausgegangen 

werden. Eine Verschlechterung der wasserhaushaltlichen Situation für das Gebiet des LK TF würde 

eintreten, wenn die derzeitige Ableitung von gereinigtem Abwasser aus der KA Waßmannsdorf in den 

Mahlower Seegraben/Großbeerener Graben reduziert wird.  

 

Frage 5: Welche Anträge müssten bei der Unteren Wasserbehörde für eine Genehmigung zur Einlei-

tung von geklärtem Abwasser direkt in Oberflächengewässer (Glasowbach und ggf. angeschlossene 

Gräben) gestellt werden. Wie würde sich eine Versickerung von geklärtem Abwasser in das Grund-

wasser im Zustrom des Rangsdorfer Sees in Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit verhalten? 

Antwort 5: Die Einleitstellen befänden sich jeweils auf dem Gebiet des LK DS. Die Vorgaben müssten 

durch die UWB des LK DS erfolgen. Grundsätzlich sind die gesetzlichen Anforderungen an die Einlei-

tung gemäß WHG und BbgWG zu beachten.  

 

Frage 6: Sind aus Ihrer Sicht weitere Anträge und Stellungnahmen bei beteiligten Behörden zu stellen 

bzw. einzuholen (UNB, LfU, MLUK)?  

UNB: Für jegliche Vorhaben mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzge-

biete sind entsprechende Untersuchungen und daraus resultierende Maßnahmen in den Unterlagen 

erforderlich. Darunter fällt auch die Prüfung der FFH-Verträglichkeit. Abschließend sind entspre-

chende Anträge auf Genehmigung bei der jeweils zuständigen Naturschutzbehörde einzureichen. 

UWB: 
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Weiterhin sind Stellungnahmen des LfU, Referat W 14 sowie des Wasser- und Bodenverbandes 

Dahme-Notte erforderlich. Sollten vorhandene Gewässer mehr als wesentlich verändert (z. Bsp. An-

passung von Grabenprofilen) werden oder neue Grabenabschnitte hergestellt werden müssen, ent-

spricht das dem Tatbestand des Gewässerausbaus und Bedarf der Planfeststellung/Plangenehmi-

gung durch die Obere Wasserbehörde. 

4.6 Landkreis Dahme-Spreewald (UWB) 

Wie schätzen Sie das Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein? 

Der Rangsdorfer See befindet sich im Landkreis Teltow-Fläming. Eine wasserwirtschaftliche Einschät-

zung des Vorhabens obliegt den zuständigen Behörden (untere Wasserbehörde Teltow-Fläming, 

obere Wasserbehörde). Eine pauschale Bewertung der Ableitungs- bzw. Überleitungsvarianten kann 

erst erfolgen, wenn konkrete Unterlagen dazu vorliegen. 

Eine Bewertung hinsichtlich von Restriktionen im Zuständigkeitsbereich der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Dahme-Spreewald kann erst erfolgen, wenn konkrete Unterlagen dazu vorliegen. 

 

Welche Anträge müssen bei der Unteren Wasserbehörde für eine Genehmigung zur Einleitung von 

geklärtem Abwasser direkt in Oberflächengewässer (Glasowbach und ggf. angeschlossene Gräben) 

gestellt werden. 

Die wasserrechtliche Zuständigkeit für die Kläranlage Waßmannsdorf liegt bei der oberen Wasserbe-

hörde (hier: Landesamt für Umwelt). Die Ableitung des gereinigten Abwasser erfolgt über zwei Einleit-

stellen, die in der wasserrechtlichen Erlaubnis vom Landesamt für Umwelt Brandenburg definiert sind. 

Für eine weitere Einleitung müssen die Wasserrechte durch die obere Wasserbehörde angepasst 

werden. Für den hier geplanten Variante wird eine dritte Einleitstelle neu geschaffen. 

 

Sind aus Ihrer Sicht weitere Anträge und Stellungnahmen bei beteiligten Behörden zu stellen bzw. ein-

zuholen (UNB, LfU, MLU)?  

Diese Frage ist mit dem Verfahrensführer zu klären (hier: obere Wasserbehörde). Aus meiner Sicht 

wären in jedem Fall die unteren Wasserbehörden LDS und TF, die unteren Naturschutzbehörden LDS 

und TF, die Naturschutzverbände aufgrund der betroffenen Naturschutzgebiete und der FFH-Proble-

matik, die unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde LDS und TF, das Gesundheitsamt TF 

aufgrund der Badestelle im Rangsdorfer See, die betroffenen Gemeinden, der Wasser- und Bodenver-

band ĂDahme-Notteñ, der Flughafen Berlin Brandenburg (Planfeststellungsbeschluss mit festgeschrie-

bener Einleitstelle in den Glasowbach und Hydraulik) einzubeziehen. 

[é] 

Mit dem Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 

13.08.2004 wurde für den Zeitraum der Bauphase und im laufenden Betrieb des Flughafens ein Ge-

wässermonitoring u.a. auch für den Glasowbach festgeschrieben. 

[é] 

Mit dem Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld vom 

13.08.2004 sind unter Teil A ï Verfügung - Kapitel 12 ab Seite 132 wasserrechtliche Regelungen fest-

geschrieben. U.a. sind wasserrechtliche Entscheidungen zu Gewässerausbaumaßnahmen für den 

Glasowbach erfolgt. Zuständig für den Gewässerausbau ist die obere Wasserbehörde, die im Rahmen 

des Planfeststellungsbeschlusses beteiligt wurde. 
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Die Auflagen und Hinweise zum Gewässerausbau sind bei einer Betrachtung einer etwaigen Einlei-

tung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Waßmannsdorf in den Glasowbach zu berücksich-

tigen. Es wurden hydraulische Nachrechnungen zum Gewässerausbau für den Glasowbach im Jahr 

2012 erstellt, diese sind ebenfalls bei einer etwaigen Einleitung von gereinigtem Abwasser in den 

Glasowbach zu beachten. Die Hydraulik muss bei einer etwaigen Einleitung von gereinigtem Abwas-

ser in den Glasowbach komplett unter Berücksichtigung aller Einleitungen neu betrachtet werden. 

 

Des Weiteren wurde mit dem v.g. Planfeststellungsbeschluss die wasserrechtliche Erlaubnisse zur 

Einleitung von Niederschlagswasser mit einer maximalen Einleitmenge von 1 m³/s in den Glasowbach 

erteilt. Die Auflagen und Hinweise zum Gewässerausbau sind bei einer Betrachtung einer etwaigen 

Einleitung in den Glasowbach zu berücksichtigen. 

 

Zur Zülowniederung und Kompensationsmaßnahmen über die obere Luftfahrtbehörde Brandenburg 

Berlin planfestgestellt, die bei der weiteren Betrachtung den Wasserhaushalt in den Regionen der 

Zülowgrabenniederung zu stützen, zu beachten sind. Ich verweise hier auf den Planungsergänzungs-

beschluss ĂZ¿lowniederungñ zum Vorhaben ĂAusbau Verkehrsflughafen Berlin-Schºnefeldñ. 

4.7 Dahme-Nuthe Wasser, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH 

Von Seiten der Dahme-Nuthe Wasser Abwasserbetriebsgesellschaft mbH wurden Datensätze zu 

Grundwasserständen und hydrochemischen Analysen sowie Entnahmemengen der Trinkwasserbrun-

nen übergeben der Wasserwerke Groß Schulzendorf und Rangsdorf. Eine separate Stellungnahme 

erfolgte nicht.  

4.8 Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow 

Von Seiten der Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow kam der Hinweis, dass geprüft werden 

soll, wie sich die Grundwasserstände im bebauten Gebiet durch eine Wasserüberleitung verändern 

werden. Es sollen hierbei keine negativen Auswirkungen auf die Bausubstanz (durch z.B. hohe 

Grundwasserstände) auftreten.  

4.9 Gemeinde Großbeeren 

Die Stellungnahme der Gemeinde Großbeeren umfasst folgende Hinweise: 

 

Zur Verbesserung der hydrologischen Situation des Lilograbens in Großbeeren durch einen perma-

nenten Durchfluss wird seit dem Jahr 2000 ein Teilstrom von durchschnittlich 20-30l/s weitgehend ge-

reinigtem Abwasser aus dem Klärwerk Waßmannsdorf über den ÜLL (Überleiter zum Lilograben) in 

den Lilograben geleitet. Dies wurde auf Bestreben der Berliner Stadtgüter, der Oberförsterei Ludwigs-

felde und den Berliner Forsten (Forstamt Köpenick und Wannsee) hin realisiert. Die Wiederbewässe-

rung der Niederung des Lilograbens verminderte die Mineralisierung der Niedermoorböden.  

 



Gemeinde Rangsdorf 

Sanierung Rangsdorfer See - Phase 3 

Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH Seite 51 von 86 

Ihre Planung ĂSanierung des Rangsdorfer Seesñ sieht eine eventuelle ¦berleitung von geklªrtem Ab-

wasser der Kläranlage Waßmannsdorf zum Rangsdorfer See vor. Hierbei bestehen seitens der Ge-

meinde Großbeeren große Bedenken, dass auch zukünftig genügend Wasser für den Lilograben an-

fällt. Denn damit würden sehr viele Gewässer, Gräben und Biotope wie z.B. der Lilograben und an-

grenzende Feuchtwiesen und Wälder, die Diedersdorfer Heide südwärts der Birkholzer Kreuzung, Er-

lenbrüche entlang des Eisenbahnaußenrings, große Teile der Wiesen (Niedermoor südlich von Die-

dersdorf; Projekt: ĂSeggewiesenñ) und auch in Teilen das FFH-Gebiet ĂGenshagener Buschñ betroffen 

sein.  

Dieser Wasserverlust hätte katastrophale Auswirkungen auf unseren regionalen Landschaftswasser-

haushalt und daran gebundene Arten und Lebensräume.  

Die Gemeinde Großbeeren bittet dies bei der Entscheidung Ihrer Planung zu berücksichtigen.  

 

4.10 Stadt Zossen 

Die Stellungnahme der Stadt Zossen umfasst folgende Hinweise: 

[é] 

Grundsätzlich wären nach meiner Auffassung vor der Umsetzung eines solchen Projektes sämtliche 

Kleinbauern und Agrarunternehmen zu beteiligen, die durch einen steigenden Wasserspiegel des 

Rangsdorfer Sees und der Zuliefergräben bei der Bewirtschaftung und Befahrbarkeit ihrer Felder ein-

geschränkt werden.  

Ferner müssen meiner Meinung nach die Einleitungen aus dem Klärwerk Waßmannsdorf kritisch be-

trachtet werden, da sich in unmittelbarer Nähe zum Rangsforfer See die Trinkwasserschutzzonen des 

Wasserwerkes Groß Schulzendorf befinden. [é] 

Ob wir diese Stoffe im Rangsdorfer See oder im Grundwasser des Trinkwassereinzugsgebietes des 

Wasserwerkes Groß Schulzendorf haben wollen, ist mehr als fragwürdig.  

Hierzu sollten Sie sich zwingend noch einmal mit dem WARL Zweckverband Ludwigsfelde abstimmen. 

4.11 Stadt Ludwigsfelde 

Antwort der Stadt Ludwigsfelde: 

Die Stadt Ludwigsfelde kann fachlich keine Aussagen zur einer Überleitung von geklärtem Abwasser 

der Kläranlage Waßmannsdorf treffen, da wir nicht zuständig sind.  

Die Genehmigungsfähigkeit wird letztlich über ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren oder 

gar über ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren erfolgen. Dies obliegt der Unteren Wasser-

behörde des Landkreises Teltow-Fläming und dem Landesamt für Umwelt.  
 

4.12 Fazit der Stellungnahmen 

Die Inhalte der Stellungnahmen lassen sich generell in vier Themenbereiche untergliedern, die bei ei-

ner Wasserüberleitung beachtet werden sollten: 
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¶ Rahmenbedingungen: Die KA (Kläranlage) Waßmannsdorf kann eine Wassermenge von 

100 l/s zu Verfügung stellen und es ist keine erneute wasserrechtliche Erlaubnis zur Erhöhung 

der Ableitung in den westlichen Graben notwendig. Im Jahr 2038 wird die KA Waßmannsdorf 

um eine Anlage zur Entfernung von Mikroschadstoffen (Arzneimittel, organische Schadstoffe, 

etc.) erweitert werden. Die zu erwartende P-Konzentration wird voraussichtlich bei 0,1 mg/l 

Phosphor liegen.  

¶ Nutzungskonflikte zur Wassermenge: Durch eine zusätzliche Überleitung von Abwasser soll-

ten andere Nutzer und Gewässer nicht negativ beeinflusst werden (aktuelle Überleitung in 

Richtung Großbeeren und Nuthe) 

¶ Nutzungskonflikte zu Naturschutz und anderen Beteiligten: Durch bauliche Maßnahmen und 

die Anhebung der See- und Grundwasserstände sind die naturschutzfachlichen Rahmenbe-

dingungen zu beachten. Weiterhin sind die Belange weiterer Nutzer wie der Landwirtschaft 

und Ortslagen mit bebauten Gebieten zu berücksichtigen. 

¶ Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität: Es liegen Bedenken hinsichtlich der zusätzlich ein-

getragenen Wasserinhaltsstoffe aus dem Abwasser in den Glasowbach, den Rangsdorfer 

See, das Grundwasser und die Wasserschutzgebiete mit den Trinkwasserversorgungsbrun-

nen vor. Eine Verschlechterung der hydrochemischen Zustände für die betroffenen Wasser-

körper ist zu vermeiden. 

 

Erste Einschätzung zu diesen Themenfeldern werden bereits in der vorliegenden Studie betrachtet. 

Darüber hinaus sind sie detailliert in den weiterführenden Planungen und Genehmigungen zu berück-

sichtigen.   
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5 Rechtlicher Rahmen und Genehmigung 

Aus den Stellungnahmen und den Abstimmungsterminen mit Beteiligten ist ersichtlich, dass noch 

keine einheitliche Vorgehensweise zu einer Genehmigung einer Wasserüberleitung von geklärtem Ab-

wasser in Oberflächengewässer zur Stützung des Wasserhaushalts vorliegt.  

Es wird daher im Folgenden der derzeitige gesetzliche Rahmen vorgestellt, der bei einer Wasserüber-

leitung von geklärtem Abwasser voraussichtlich relevant sein wird und dass eine Vielzahl von rechtli-

chen und technischen Regeln zu beachten ist. 

Um die Beachtung aller möglichen Schutzgüter sowie Schutzziele zu gewährleisten, sind die verschie-

denen Wirkungspfade der Maßnahme berücksichtigt. Durch die geplante Wasserüberleitung sind zu-

nächst die direkten Auswirkungen auf das Oberflächengewässer zu betrachten. Durch den Kontakt mit 

dem Oberflächengewässer sind weiterhin die Wirkungspfade zu Boden und Grundwasser relevant. Es 

wird daher im Folgenden der derzeitige gesetzliche Rahmen vorgestellt, der bei einer Wasserüberlei-

tung von geklärtem Abwasser im Hinblick auf diese Wirkungspfade voraussichtlich relevant sein wird. 

 

5.1 Verordnung (EU) 2020/741 zur Wasserwiederverwendung 

Die Einleitung von gereinigtem Abwasser in ein Oberflächengewässer zur Stützung des Wasserhaus-

haltes unterliegt verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Die im Jahr 2020 in Kraft getretene 

Verordnung 2020/741 des europäischen Parlamentes schafft erste Rahmenbedingungen für die Was-

serwiederverwendung. Die Verordnung fokussiert sich auf die Festlegung von Mindestanforderungen 

an die Wiederverwendung von Nutzwasser im Rahmen der landwirtschaftlichen Bewässerung. Ziel der 

Wasserwiderverwendung ist dabei die Verringerung der Wasserknappheit in der Europäischen Union 

sowie die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Die EU Verordnung 2020/741 verpflichtet nicht zur Was-

serwiederverwendung, es lässt sich jedoch ein allgemeiner Auftrag zur Schutz der Wasserressourcen 

ableiten. [12],[13] 

Die Mindestanforderungen der EU Verordnung 2020/741 sind ab dem 26.06.2023 rechtlich verbind-

lich. Da sie im Vergleich zu deutschen Regelungen, die den Oberflächen- und Gewässerschutz betref-

fen, geringere Standards aufstellt, muss sie in deutsches Recht integriert werden [12],[13]. Ein Endbe-

richt der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) vom Februar 2022 behandelt die Anwen-

dung und Umsetzung der EU-Verordnung und bietet eine Grundlage für nationale Regelungen zur 

Wasserwiederverwendung [14]. Die LAWA empfiehlt, die in der EU-Verordnung festgelegten Anforde-

rungen als eigenes Kapitel in das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) aufzunehmen und weist auf die An-

passung der Wasserwiederverwendung an weitere Bereiche, wie die städtische Bewässerung, hin. 

 

Für die Genehmigung der Wasserwiederverwendung ist gemäß der Verordnung 2020/741 und dem 

LAWA-Endbericht die Erstellung eines Risikomanagementplans durch die beteiligten Parteien ver-

pflichtend. Das Umweltbundesamt behandelt in seinem Papier ĂAuswirkungen des Klimawandels auf 

die Wasserverfügbarkeit ï Anpassung an Trockenheit und D¿rre in Deutschlandñ die Entwicklung ei-

nes solchen Plans im urbanen Raum [15]. Ein effizientes Risikomanagement soll durch vorausschau-

endes Handeln potenzielle Schäden an Umwelt, Boden, Gewässern und der menschlichen Gesund-

heit frühzeitig erkennen und verhindern. Die zentralen Elemente des Risikomanagementplans beste-

hen aus den fünf folgenden Kernelementen: 
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¶ Beschreibung des gesamten Wasserwiederverwendungssystems von Abwasserquelle bis 

Verbrauchsstelle 

¶ Ermittlung aller am Wasserwiederverwendungssystem beteiligten Akteure 

¶ Ermittlung von Gefahren (Vorhandensein von Schadstoffen und Potential für gefährliche Er-

eignisse) 

¶ Beschreibung aller Expositionswege für alle ermittelten Gefahren 

¶ Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsrisiken unter Berücksichtigung der Gefahren  und 

Expositionswege 
 

5.2 Deutsche Gesetzgebung  

Bislang existieren keine deutschen Ausführungsbestimmungen zur EU-Verordnung 2020/741, wes-

halb der Ländervollzug für die Anwendung der Regelungen auf neue Wasserwiederverwendungsan-

träge verantwortlich ist [12]. Die direkte Einleitung von geklärtem Abwasser in Oberflächengewässer 

wird durch die WRRL, das WHG sowie die Oberflächengewässerverordnung (OGewV) geregelt (Stel-

lungnahme LfU, siehe Abschnitt 4.1). 

5.2.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL) setzt bis 2027 die europaweite Überfüh-

rung des Grundwassers sowie aller Oberflªchengewªsser in einen Ăguten Zustandñ zum Ziel. Die 

WRRL wird in Deutschland durch das WHG sowie die OGewV für Oberflächengewässer und die 

Grundwasserverordnung (GrwV) umgesetzt [22].  

Im WHG finden sich wesentliche Regelungen zum Gewässerschutz. In § 5 WHG wird eine allgemeine 

wasserrechtliche Sorgfaltspflicht zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts festgelegt. 

Paragraph § 6 fordert die Erhaltung und Verbesserung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Ge-

wässer als Bestandteil des Naturhaushalts sowie als Lebensraum für Flora und Fauna. Insbesondere 

wird der Schutz vor nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften betont [16]. 

Laut § 27 sind oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologi-

schen Potenzials und chemischen Zustands vermieden wird. Das Ziel ist es, ein gutes ökologisches 

Potenzial und einen guten chemischen Zustand zu erhalten oder zu erreichen [21]. 

Für die Umsetzung der im WHG zum Gewässerschutz festgelegten Richtlinien ist in Brandenburg das 

MLUK zuständig. Es hat die Aufgabe, die Belange des Gewässerschutzes zu koordinieren und die 

Wasserbehörden auf regionaler Ebene zu unterstützen. Die konkreten Aufgaben werden von den je-

weiligen unteren Wasserbehörden wahrgenommen. 

 

Im WHG lassen sich bereits einige Regelungen zur Verwendung von geklärtem Abwasser, dem soge-

nannten ĂNutzwasserñ finden. Die Verwendung von Nutzwasser ist im landwirtschaftlichen Bereich so-

wie zur Grundwasseranreicherung geregelt. Nach § 8 bedarf die Nutzung eines Gewässers einer was-

serrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung, insbesondere wenn durch die geplante Maßnahme mit dau-

erhaften oder erheblichen nachteiligen Veränderungen der Wasserbeschaffenheit zu rechnen ist. Die 

wasserrechtliche Gestattungspflicht hängt somit stark vom Eintrag ins Grundwasser und der Verwen-

dung des Gewässers ab. [13],[21] 
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Die Grundwasseranreicherung durch die Versickerung von Nutzwasser wird stets als Gewässernut-

zung betrachtet. Daher ist gemäß § 8 die Erteilung einer Bewilligung oder Erlaubnis erforderlich, unab-

hängig von der Menge und Qualität des Nutzwassers. Im Gestattungsverfahren wird geprüft, ob die 

Anforderungen des WHG zum Schutz des Grundwassers eingehalten werden. [21] 

Laut § 65 des WHG ist die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer nur zulässig, wenn sie die Errei-

chung der Bewirtschaftungsziele nicht gefährdet und die Grenzen und Anforderungen des § 57 des 

WHG einhält. Die Abwasserbeseitigungspflicht sowie internationale Vereinbarungen müssen ebenfalls 

beachtet werden. Bei einer Abwassereinleitung besteht eine Überwachungspflicht, und die Abwas-

sereinleiter sind verpflichtet, das Abwasser auf eigene Kosten durch zugelassene Stellen beproben 

und untersuchen zu lassen [21]. 

 

Eine wesentliche Rahmenbedingung für die Umsetzung der Maßnahme ist die Einhaltung des Ver-

schlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots gemäß WRRL. Aufgrund des Verschlechte-

rungsverbots ist sicherzustellen, dass die Einleitung des Abwassers keine negativen Auswirkungen 

auf den bestehenden Zustand des Sees hat und die in der WRRL festgelegten Grenzwerte nicht über-

schritten werden. Das Verbesserungsgebot der WRRL verpflichtet jedoch ebenfalls zur Ergreifung von 

Maßnahmen, welche den Gewässerzustand verbessern, sofern dieser nicht bereits als Ăgutñ eingestuft 

ist. Es zielt darauf ab, die Wasserqualität und den ökologischen Zustand von Gewässern zu steigern 

und Belastungen zu reduzieren. 

5.2.2 OGewV 

Die Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) legt Umweltqualitätsnormen (UQN) 

für die chemische und ökologische Qualität von Oberflächengewässern fest. Insgesamt sind 45 kriti-

sche Stoffe für die chemische Bewertung definiert, während 162 flussgebietsspezifische Schadstoffe 

zur Beurteilung des ökologischen Zustands herangezogen werden. Bei Überschreitung der halben 

UQN muss ein Monitoring eingeführt werden [17]. 

Die Einhaltung ökologischer Parameter ist bei der Einleitung von geklärtem Abwasser in ein Oberflä-

chengewässer von besonderer Bedeutung (Stellungnahme LfU, siehe Abschnitt 4.1). Zu den ökologi-

schen Parametern gehören laut OGewV, Anlage 3, Nummer 1: Phytoplankton, Makrozoobenthos, Fi-

sche und andere aquatische Flora [8]. Eine mögliche potenzielle Veränderung der ökologischen Para-

meter ist infolge einer Wassereinleitung im Rahmen eines Fachbeitrags WRRL zu bewerten. 

5.2.3 GrwV 

Die Grundwasserversorgungsverordnung (GrwV) [9] verpflichtet zur Vermeidung von Verschlechterun-

gen des mengenmäßigen und chemischen Zustands des Grundwassers. Hierfür gelten Schwellen-

werte für Pestizide und Biozide sowie für Schwermetalle, Nitrat, Chlorid, Sulfat und Ammonium. Auch 

dies wird im Rahmen eines Fachbeitrags WRRL bewertet. 
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5.2.4 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 

Das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) ergänzt das WHG auf Landesebene und regelt die 

landesspezifischen Belange der Bewirtschaftung, Nutzung und des Schutzes der Gewässer sowie de-

ren Unterhaltung und Ausbau [24]. Obwohl es Inhalte zur Einleitung von Abwasser enthält, behandelt 

es nicht konkret dessen Wiederverwendung. 

In § 38 des BbgWG wird die Koordinierung immissionsschutzrechtlicher Verfahren bei Abwassereinlei-

tungen thematisiert. Ist eine wesentliche Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage mit Ge-

wässernutzung verbunden, muss die Zulassung mit der Bundes-Immissionsschutzbehörde koordiniert 

werden. 

5.2.5 Abwasserverordnung (AbwV) 

Die Abwasserverordnung (AbwV) regelt die Genehmigung von Ablassstellen von Kläranlagen in § 5. 

Die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer bedarf einer Genehmigung, die Zuständigkeit liegt in 

der Regel bei der jeweiligen Wasserbehörde das Landes (in Brandenburg: Landesamt für Umwelt 

(LfU)). Die genehmigten Ablassstellen müssen den festgelegten Anforderungen an die Abwasserbe-

schaffenheit entsprechen, um das Gewässer nicht zu belasten [25]. 

5.2.6 Bundesbodenschutzgesetz 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ist laut LAWA für die Genehmigung der Wasserwieder-

verwendung relevant, da Einträge von Nutzwasser in Oberflächengewässer und Grundwasser poten-

zielle Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit haben können [14]. Diese Auswirkungen sind bei 

der Einleitung von Abwasser jedoch weniger bedeutend, da die festgelegten Schadstoffe größtenteils 

an Partikeln sorbieren. Somit werden diese zum Großteil in der Kläranlage durch die Entfernung des 

Klärschlamms zurückgehalten [17]. 

5.2.7 Gesetzgebung Moorschutz 

Das "Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz" (ANK) vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) startete im Jahr 2023 eine Kampagne 

zum Schutz von Mooren, um deren Erhalt und Wiederherstellung in den nächsten Jahren zu fördern 

[19]. Moore und Teichgebiete werden in Brandenburg durch zurückgehende Zuflüsse, hohe Verduns-

tung und absinkende Grundwasserständen beeinträchtigt. Um diesen Beeinträchtigungen entgegen-

zuwirken, können Maßnahmen zur Minderung der Entwässerung und zur Verbesserung des Wasser-

rückhalts im Einzugsgebiet umgesetzt werden [16]. 
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Der Moorschutz ist ebenfalls in der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO) aus dem 

Jahr 2024 benannt. Ziel der Verordnung ist unter anderem die Erhöhung von Artenvielfalt durch Stär-

kung der Ökosysteme. Die WVO ergänzt EU-Richtlinien zum Naturschutz, wie der Fauna-Flora-Habi-

tatrichtlinie und der Vogelschutzrichtlinie auf. Da sich laut Europäischer Kommission ein Großteil der 

geschützten Moore in einem schlechten Zustand befinden und viele Moorflächen landwirtschaftlich ge-

nutzt und entwässert sind, nennt die WVO die Wiedervernässung von Mooren als wichtigstes Ziel. Bis 

2030 müssen 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Moorböden durch Förderungen der Land-

wirte durch die Mitgliedsstaaten wiederhergestellt werden [20]. 

Durch diese Gesetzgebung lässt sich ein klarer Auftrag zur Ergreifung von Maßnahmen zur Stützung 

des Wasserhaushalts und zur Verbesserung des Gewässerzustands ableiten.  
 

5.2.8 Natura 2000 

Natura 2000 ist ein zusammenhängendes europäisches Schutzgebietsnetzwerk, das geschaffen 

wurde, um die biologische Vielfalt zu bewahren und die seltensten sowie bedrohte Lebensräume und 

Arten in Europa zu schützen. Es basiert auf zwei zentralen EU-Richtlinien [26]:  

¶ Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, 1992): Ziel ist der Schutz von Lebensräumen, 

wildlebenden Tieren und Pflanzen. 

¶ Vogelschutzrichtlinie (1979, überarbeitet 2009): Dient dem Schutz wildlebender Vogelarten. 

 

Die Kernpunkte des Natura-2000-Gesetzesrahmens sind der Schutz bestimmter Lebensräume und 

Arten (gemäß Anhang I und II der Richtlinien). Des Weiteren ist die Nutzung und menschliche Aktivitä-

ten in den Gebieten erlaubt, sofern sie die Schutzziele nicht gefährden (nach dem Prinzip der nachhal-

tigen Entwicklung). Wenn ein Vorhaben in oder nahe eines Natura-2000-Gebiets liegt und potenziell 

erhebliche Auswirkungen auf geschützte Lebensräume oder Arten haben könnte, ist eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP) oder eine Verträglichkeitsprüfung nach der FFH-Richtlinie erforderlich [27]. 

 

Auf Landesebene erfolgt die Umsetzung von Natura2000 durch die jeweiligen Landesministerien für 

Umwelt und Naturschutz (in Brandenburg das MLUK und das LfU). Die Unteren Naturschutzbehörden 

auf Kreisebene oder bei Städten und Gemeinden kümmern sich um die praktische Umsetzung der 

Schutzgebietsziele. 

5.2.9 Brandenburgische Badegewässerverordnung (BbgBadV) 

Die Bewirtschaftung der Badegewässer ist in Brandenburg durch die BbgBadV geregelt, welche 

Grenzwerte der Badewasserqualität sowie Anforderungen an die Probennahme festlegt [28]. Da am 

Rangsdorfer See eine Badestelle vorliegt, müssen die möglichen Auswirkungen durch die Einleitung 

von geklärtem Abwasser durch das Gesundheitsamt Teltow-Fläming beurteilt werden. Laut letzter 

Messung im August 2024 ist die Badewasserqualität an der Badestelle zur Zeit Ămikrobiologisch nicht 

zu beanstandenñ und die Grenzwerte f¿r Escherichia Coli sowie Intestinale Enterokokken sind weit un-

terschritten [23]. Bei Einleitung des geklärten Abwassers sollte die Einhaltung der Grenzwerte für die 

Badestelle sichergestellt werden [18].  
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5.3 Voraussichtlicher Genehmigungsaufwand 

Für die Umsetzung einer Wasserüberleitung zur Stützung des Wasserhaushalts des Rangsdorfer See 

sind voraussichtlich zahlreiche Genehmigungen einzuholen, die im Bedarfsfall durch Fachbeiträge be-

gleitet werden müssen.  

¶ Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie für betroffene Oberflächen- und Grundwasserkörper (Ge-

richtet an UWB), und ggf. hydrologischem / hydrogeologischem Fachgutachten (§57 WHG 

und §65 BbgWG)  

¶ Risikomanagementplan (Verordnung 2020/741 und LAWA-Endbericht) zur Gegenüberstellung 

von Nutzen und Risiken des Projekts.  

¶ Gewässerausbau der Gräben bedarf der Planfeststellung/Plangenehmigung durch die Obere 

Wasserbehörde (LfU) nach §68 WHG. 

¶ Bei der Notwendigkeit einer zusätzlichen Ablassstell der KA Waßmannsdorf (mit derzeitiger 

Wassermenge von 100 l/s nicht benötigt): Genehmigung einer zusätzlichen Ablassstelle der 

Kläranlage durch das LfU (§5 AbwV). 

¶ Naturschutz: FFH-Verträglichkeitsprüfung oder Umweltverträglichkeitsprüfung 

(§34 BNatSchG) 

 

Die Zuständigkeiten der Behörden wurden sowohl durch die genannten Gesetze als auch durch die 

Korrespondenz mit einigen Behörden ermittelt und sind in Tabelle 5 aufgelistet. 
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Tabelle 5: Zuständigkeit der Behörden im voraussichtlichen Genehmigungsverfahren 

Behörde Zuständigkeit / Genehmigungen 

LfU 

Landesamt für Umwelt  
Brandenburg 

Bei Bau neuer Grabenabschnitte: Zuständig für Plangenehmigung 
falls Tatbestand des Gewässerausbaus nach §68 WHG 

Wasserwirtschaftliche Einschätzung 

Genehmigung einer weiteren Einleitstelle der  

Kläranlage Waßmannsdorf nach §5 AbwV 

Genehmigung für Abflussmenge BÜL und Überleitung in den 
Glasowbach nach 8§ WHG 

MLUK 

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz des 
Landes Brandenburg 

*Genehmigung für Naturschutzgebiete, falls UNB zuständig, da 2 
Landkreise (§34 BNatSchG, FFH) 

Prüfung Hydrochemische Belastung von GW und OG (nach §47 
und WHG) 

UWB LDS 

Untere Wasserbehörde  
Landkreis Dahme-Spreewald 

Genehmigung der Einleitung in den Glasowbach nach §57 WHG 
und §65 BbgWG (Fachbeitrag WRRL erforderlich) 

UWB TF 

Untere Wasserbehörde  
Teltow-Fläming 

Prüfung: Einhaltung der Grenzwerte hinsichtlich der Hydrochemie  

und Ökologie im OG nach §5 u. §6 WHG 

Wasserwirtschaftliche Einschätzung  

WaBoV DN 

Wasser- und Bodenverband  
Dahme-Notte 

Genehmigung für Abflussmenge BÜL und Überleitung in den 

Glasowbach nach §57 WHG 

UNB LDS 

Untere Naturschutzbehörde 
Landkreis Dahme Spreewald 

*Genehmigung/Befreiung von den naturschutzrechtlichen Schutzge-
bieten und -objekten (§34 BNatSchG, FFH) 

UNB TF 

Untere Naturschutzbehörde 
Teltow-Fläming 

*Genehmigung/Befreiung von den naturschutzrechtlichen Schutz-
gebieten und -objekten (§34 BNatSchG, FFH)  

GA TF 

Gesundheitsamt  
Teltow-Flämingen 

Beurteilung der Badegewässerqualität für die Badestelle Rangsdor-
fer See nach §5 BbgBadV 

Grenzwerte: Escherichia Coli, Intestinale Enterokokken, Sichttiefe 

*Zuständigkeit unklar 
  



Gemeinde Rangsdorf 

Sanierung Rangsdorfer See - Phase 3 

Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH Seite 60 von 86 

6 Technische Umsetzung der Wasserüberleitung  

Die überzuleitende Wassermenge ergibt sich aus den Szenarien der Grundwassermodellierung (siehe 

Abschnitt 7.1). Hieraus wird ersichtlich, dass zur Stützung des Rangsdorfer Sees eine Wassermenge 

in Höhe von 75 l/s erforderlich ist. Für die technische Umsetzung der Wasserüberleitung wird eine 

Wassermenge in Höhe von 100 l/s angesetzt. Diese Menge umfasst damit einen Sicherheitszuschlag 

(zukünftige Klimaänderungen) und liegt noch innerhalb der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Abgabe-

menge der KA Waßmannsdorf in Richtung Westen. 

 

Für die Überleitung einer Wassermenge in Höhe von rd. 100 l/s aus der KA Waßmannsdorf in den 

Rangsdorfer See werden zwei Varianten erarbeitet, welche im Folgenden beschrieben und in ihrer 

technischen Umsetzung erläutert werden. Während Variante 1 auf eine Überleitung in den Glasow-

bach abzielt und damit direkt den oberirdischen Zulauf des Rangsdorfer Sees speist, leitet Variante 2 

das Wasser über ein bestehendes Grabensystem in die Gräben westlich des Rangsdorfer Sees ein 

(Abbildung 25). Beide Varianten starten unmittelbar am Bewässerungsüberleiter, welcher durch das 

Abwasser aus der KA beschickt wird (Abbildung 26). 

 

 
Abbildung 25: Übersichtskarte zu den zwei Varianten der Wasserüberleitung.  
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Abbildung 26: Bauwerk am Bewässerungsüberleiter unterhalb des Ablasses der Kläranlage Waßmannsdorf.  

6.1 Variante 1 ï Überleitung Glasowbach 

Variante 1 zielt auf eine Überleitung in den Zülowkanal (später Glasowbach), nordöstlich von Selchow, 

ab. Vom Entwässerungsüberleiter folgt die Variante bestehenden Entwässerungsgräben südöstlich 

von Waßmannsdorf auf einer Länge von insgesamt 1,91 km in südlicher Fließrichtung (Abbildung 27).  

 

Bauwerke  

Das Entnahmebauwerk am Bewässerungsüberleiter besitzt aktuell keine Verbindung zum an der Ost-

seite angrenzenden Graben. Hier ist eine Überleitungsbauwerk (Schieber, Schütz) in die angrenzen-

den nach südosten verlaufenden Gräben notwendig.  

Die Einleitung in den Glasowbach / Zülowkanal erfolgt nördlich der K 6169 und südlich der B 96a. Ein  

Auslassbauwerk (Schieber) ist hier vorzusehen. 

 

Querungen und Gräben 

Es werden dabei kleinere Wirtschaftswege, die Dorfstraße, zwei Bahntrassen sowie die B 96a gequert 

(Abbildung 28). Größtenteils können für diese Überleitung bestehende Gräben genutzt werden, wel-

che stellenweise durch Querungen (wieder) zu verbinden sind. Insgesamt sind 6 kleine Querungen 

(12-55 m Länge, queren Felder, Wirtschaftswege und eine Kreisstraße) und eine große Querung 

(137 m, quert die B 96a), sowie ein Graben (19 m) neu zu errichten. Im Bestand müssen vor allem 

Gräben ertüchtigt, dem Fließgefälle angepasst sowie von Vegetation befreit werden.  
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Die bestehenden Gräben und Querungen werden hinsichtlich einer ausreichenden  Kapazität mit den 

aktuellen Dimensionen überprüft, um festzustellen, ob sie die vorgesehenen Überleitmengen von rd. 

100 l/s aufnehmen können. Hierfür werden die Gefälle bestimmt und die Grabendimensionen an den 

engsten Stellen gemessen. Das mittlere Gefälle dieser Variante beträgt 0,2 ă, die Grabendimensio-

nen zwischen B 96a und Zülowkanal besitzen eine Sohlbreite von rd. 1 m und ein Böschungsgefälle 

von 1:1. Unter Anwendung der Manning-Strickler-Gleichung und einem Rauigkeitsbeiwert (kst-Wert) 

von 20 ergibt sich ein Wasserstand von 0,51 m bei einem Durchfluss von 100 l/s. Da die Gräben an 

allen Stellen eine Tiefe von über 2 m aufweisen, sind die aktuellen Abmessungen der Gräben für die 

geplante Überleitung ausreichend dimensioniert.  

Auch die vorhandenen Querungen unter den Bahntrassen östlich des S-Bahnhofs Waßmannsdorf, be-

stehend aus Betonrohren mit einem Durchmesser von DN1000 (1 m) sind für den geplanten Durch-

fluss ausreichend dimensioniert. Bei einem Gefälle von 0,2 ă und einem Rauheitsbeiwert f¿r Beton-

rohre beträgt bei einer Fließtiefe 0,4 m der Durchfluss 111 l/s. 

 

Weiterhin ist zu beachten, dass das bestehende Schöpfwerk bei Selchow auf ausreichende Kapazität 

für den zusätzlichen Abfluss überprüft werden muss. 

 

 

 
Abbildung 27: Verlauf der Variante 1 mit Kennzeichnung der Querungen und der erforderlichen Grabenertüchtigungen bzw. Neubau.  
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Abbildung 28: Verlauf Variante 1: Bestehende Entwässerungsgräben entlang der Selchower Chaussee (links oben), nördlich der Bahntrassen 

(rechts oben), Durchlass nördlich der Bahntrasse, Blick in Fließrichtung (links unten), Bahndurchlass südlich der Bahntrasse 

(rechts unten). 
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6.2 Variante 2 ï Westseite Gräben 

Variante 2 zielt auf eine Überleitung über ein bestehendes Grabensystem in die Westseite des Rangs-

dorfer Sees ein. Ab dem Verteilerbauwerk für den Bewässerungsüberleiter unterhalb des Ablasses 

der KA Waßmannsdorf beträgt der Fließweg rd. 22 km und folgt dabei zu einem großen Teil dem be-

stehenden Bewässerungsüberleiter BÜL sowie einigen Entwässerungsgräben.  

Zunächst folgt die Variante einer südwestlichen Fließrichtung, durchfließt dabei nördlich die Gemeinde 

Blankenfelde-Mahlow und fließt östlich an der Ortslage Kleinbeeren nach Süden. Südlich von Groß-

beeren wird eine Bahntrasse und später die A 10 gequert. Anschließend durchqueren die Entwässe-

rungsgräben das Landschaftsschutzgebiet an der Westseite des Rangsdorfer Sees.  

Das Entnahmebauwerk (Abbildung 29) besitzt einen Schieber und muss daher nicht erweitert werden. 

Ein Auslassbauwerk für den Übergang in den Rangsdorfer See ist zu installieren. Dabei ist darauf zu 

achten, dass bei hohen Seewasserständen kein Rückfluss in die Westgräben entsteht.  

 

Das mittlere Gefälle des Grabensystems beträgt 0,2 ă, wobei eine genaue Vermessung der Grªben 

sowie der Sohltiefen erforderlich ist, um ein durchgehendes Gefälle in der gesamten Überleitung si-

cherzustellen. Zudem ist vorrausichtlich eine abschnittweise Ertüchtigung der Gräben notwendig. 

Sämtliche Querungen (Bundesstraßen, Autobahn A10, Wirtschaftswege, Bahntrasse) existieren be-

reits. Eine jeweilige Prüfung der Kapazität ist erforderlich. 

 

 
Abbildung 29: Verlauf der Variante 2 mit dem bestehenden Grabensystem.  










































